
Nachrichtenblatt
V e r b a n d s g e m e i n d e 
maikammer mit den 

amtlichen Bekanntmachungen 
der  Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden

kirrweiler • maikammer • st. martin
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Nr. 19/2019
48. Jahrgang • Freitag, den 10. Mai 2019

des Kalmitbades Maikammer

Eröffnung

Es ist endlich so weit! Das Kalmitbad Maikammer eröffnet am Samstag, den  
11. Mai 2019 bereits um 7:30 Uhr die Badesaison und freut sich auf seine Bade-
gäste.
Bitte denken Sie bei der Verlängerung von vorhandenen Dauerkarten daran, die 
Karte(n) des letzten Jahres mitzubringen. Für Neuanträge von Dauerkarten steht 
Ihnen auf der Webseite der Verbandsgemeinde (www.vg-maikammer.de) ein ent-
sprechendes Antragsformular zur Verfügung. Die Dauerkarten sind nach der Eröff-
nung ausschließlich an der Freibadkasse im Kalmitbad Maikammer erhältlich.
Die Verbandsgemeinde Maikammer wünscht Ihnen eine schöne Badezeit.
Text: Verbandsgemeinde Maikammer
Bild: VP Landau
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 ■ Verbandsgemeinde- 
vewaltung Maikammer

 i Immengartenstraße 24,  
67487 Maikammer

Dienstgebäude 
Immengartenstraße 24, 67487 Maikammer
Tel.: 06321 5899-0, Fax: 06321 5899-99
Servicezeiten:
Montag 8.30 bis 12.00 Uhr und  

14.00 bis 16.00 Uhr
Dienstag 8.30 bis 12.00 Uhr und  

14.00 bis 16.00 Uhr
Mittwoch 8.30 bis 12 Uhr
Donnerstag 8.30 bis 12.00 Uhr und  

14.00 bis 18.00 Uhr
Freitag 8.30 bis 12.30 Uhr
Termine mit
- Bürgermeisterin Gabriele Flach können 
Sie im Vorzimmer unter Tel.: 06321 5899-33 
vereinbaren.

 i Jugendbüro der  
Verbandsgemeinde Maikammer

Karin Beetz in Maikammer, Telefon: 06321 
5899-24 oder 015114009274
Jugendtreff Maikammer, 
Hartmannstraße 44
Kindergruppe ab 8 Jahren, 
montags von 15.30 - 17.30 Uhr
Teenie-Treff ab 13 Jahren, 
dienstags von 16.00 - 19.00 Uhr
Mädchengruppe ab 12 Jahren, mittwochs 
von 17.00 - 20.00 Uhr, nach Absprache
Offener Treff ab 16 Jahren, donnerstags ab 17.00

 i Schiedsamt 
Kontakt: Schiedsmann Peter Garrecht, 
Telefon: 06321 5899-0

 ■ Notrufe
Polizei  ....................................................  Tel.: 110
Feuerwehr  ............................................Tel.: 112
Rettungsdienst, Notarztwagen  ....Tel.: 112
Gift-Notruf Rheinland-Pfalz  
.................................................Tel.: 06131 19240
oder Wohngift-Tel.:   0800 7293600  
 (gebührenfrei)

 i Polizeiinspektion Edenkoben
Luitpoldstr. 65, 67480 Edenkoben, Tel.: 
06323 955-0, Fax: 06323 955-222, Email: 
piedenkoben@polizei.rlp.de

 i Wasserwerk und Kanalwerk
Wasserwerk
Der Bereitschaftsdienst des Verbandsgemein-
dewasserwerkes ist über die Telefonnummer: 
0175/5262613 zu erreichen (nur in Notfällen).

 i Kanalwerk
Der Bereitschaftsdienst der Kläranlage/
Kanalwerk ist über die Telefonnummer 0151 
11633940 zu erreichen (nur in Notfällen).

 i Energie- und Stromversorgung
Energieversorgung Pfalzwerke Netz AG 
Netzteam Edenkoben, Tel.: 06323 941310
Störungen im Stromnetz: Tel.: 0800 7977777

 i Gasversorgung - Störungsdienst
Pfalzgas, Tel.: 0800 1003448

 ■ Bereitschaftsdienst

 i Ärztlicher Notfalldienst 
Ärztliche Notfalldienstzentrale 
Landau SÜW

Cornichonstr. 4, 76829 Landau, Tel.: 06341 19292
Öffnungszeiten: montags 19 Uhr bis diens-
tags 7 Uhr, dienstags 19 Uhr bis mittwochs 
7 Uhr, mittwochs 14 Uhr bis donnerstags 7 Uhr, 
donnerstags, 19 Uhr bis freitags 7 Uhr, freitags, 
16 Uhr bis montags 7 Uhr;
an Feiertagen: Tag vor Feiertag, 18 Uhr bis 
nächster Werktag, 7 Uhr

 i Ärztliche Notfalldienstzentrale 
Neustadt

Krankenhaus Hetzelstift, Stiftstraße 10, 
Tel.: 06321 19292
Öffnungszeiten: montags, dienstags, don-
nerstags, 19 bis 7 Uhr, mittwochs, 14 bis
7 Uhr, freitags 16 Uhr bis montags, 7 Uhr

 i Kinderärztlicher Notfalldienst
Ärztliche Notfalldienstzentrale Landau 
SÜW, Cornichonstr. 4, 76829 Landau, Tel.: 
06341 19292 - an Samstagen sowie an
Sonn- und Feiertagen 9 bis 11 Uhr und 
17 bis 19 Uhr.

 i Zahnärztlicher Notfalldienst
11.05./ 12.05.2019
Dr. Julia Rau, Weinstraße 61,
Edenkoben, Tel.: 06323/2893
Unter www.zahnarzt-notdienst.de können 
Patienten mit Zahnproblemen dort durch 
die Eingabe ihres Ortes oder der jeweili-
gen Telefonvorwahl herausfinden, welcher 
Zahnarzt oder welche Zahnklinik in ihrer 
Nähe gerade Notdienst hat. Der Service 
steht kostenfrei zur Verfügung.

 i Tierärztlicher Notfalldienst
Der tierärztliche Notfalldienst ist unter der 
Telefonnummer der niedergelassenen Tier-
ärzte zu erfahren.

 i Bereitschaftsdienst Apotheken
Fr. 10.05.2019
Stern-Apotheke  .....................Tel.: 06321/2367
Hauptstr. 82, 67433 Neustadt
West-Apotheke  .................. Tel.: 06341/32621
Drachenfelsstr. 9, 76829 Landau
Sa. 11.05.2019
Kurpfalz-Apotheke  ..........Tel.: 06321/968503
Kurpfalzstr. 52, 67435 Neustadt
Apotheke am Südring ...... Tel.: 06341/82777
Xylanderstr. 8, 76829 Landau
So. 12.05.2019
Sonnen-Apotheke  ............. Tel.: 06321/35776
Friedrichstr. 25-27, 67433 Neustadt
farma-plus-Apotheke  .....Tel.: 06341/556430
Dammühlstraße 11, 76829 Landau
Mo. 13.05.2019
Eichendorff-Apotheke  ..... Tel.: 06321/14330
Spitalbachstr. 53, 67433 Neustadt
Apotheke Queichheim  ..Tel.: 06341/959600
Queichheimer Hauptstr. 31, 76829 Landau
Di. 14.05.2019
Adler-Apotheke  .....................Tel.: 06321/2946
Hauptstr. 81, 67433 Neustadt
Nord-Apotheke  .................. Tel.: 06341/62100
Mi. 15.05.2019
Rochus-Vital-Apotheke  .Tel.: 06321/189960
Adolf-Kolping-Str. 173, 67433 Neustadt
Horst-Apotheke  ................. Tel.: 06341/80770
Horststr. 49 a, 76829 Landau
Do. 16.05.2019
Ritter-Apotheke  ....................Tel.: 06323/2946
Speyerer Str. 4, 67483 Edesheim
Hirsch-Apotheke  ...................Tel.: 06321/2600
Schütt 7, 67433 Neustadt
Ring-Apotheke  ................... Tel.: 06341/86979
Rheinstr. 2, 76829 Landau
Fr. 17.05.2019
Bacchus-Apotheke  ............ Tel.: 06321/30478
Walter-Engelmann-Platz 1, 67434 Neustadt
Bahnhof-Apotheke  ........... Tel.: 06341/87162
Ostbahnstr. 18, 76829 Landau

Internetseite: www.lak-rlp.de

Nach Wahl der Notdienstnummer und 
direkter Eingabe der Postleitzahl Ihres aktu-
ellen Standortes über die Telefontastatur, 
werden drei dienstbereite Apotheken in 
der Umgebung des Standortes mit voll-
ständiger Adresse und Telefonnummer 
angesagt und zweimal wiederholt. Wer sich 
die Information über das Internet besorgen 
möchte, kann die Daten auf der Internet-
seite abrufen.

Bereitschaftsdienste / Servicestellen 
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Das Kalmitbad Maikammer sucht Dich!

Cooler Job gesucht?
Dann werde doch in diesem Sommer

Rettungsschwimmer (m/w/d)

im Kalmitbad Maikammer, zusammen mit den Profis der Stadionbad 
Neustadt GmbH.
Für die Badesaison 2019 (Mai bis September) suchen wir Unterstüt-
zung auf Stundenbasis.

Unsere Anforderungen
- Mindestalter von 18 Jahren
- Bereitschaft zu flexiblen Arbeitseinsätzen auch an Wochenenden und 

Feiertagen
- aktuelle Erste-Hilfe-Bescheinigung
Die fachliche Rettungsschwimmer-Einweisung erfolgt 
in einem Crashkurs.

Wir bieten
- 11,95 €/Std. in toller Atmosphäre
- eine abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Tätigkeit
- ein dynamisches Team
- flexible Stundenanzahl

Interesse?
Bitte die Bewerbung senden an:
Verbandsgemeinde Maikammer -Personalamt-, 
Immengartenstraße 24, 67487 Maikammer
Auskünfte werden von Herrn Gerst unter Telefon: 06321/5899-11 
gerne erteilt.
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Amtlicher Teil

Verbandsgemeinde
Maikammer

 ◗ Öffnungzeiten für den  
Grünabfalllagerplatz

März bis Oktober:
montags von 15.00 – 18.00 Uhr,
mittwochs von 16.00 – 18.00 Uhr und
samstags mit neuen Öffnungszeiten
von 13.00 – 17.00 Uhr für Sie geöffnet.
November bis Februar:
montags von 14.00 – 16.00 Uhr
samstags von 13.00 – 16.00 Uhr
Text: Verbandsgemeinde Maikammer

 ◗ Personalausweise bzw. Reisepässe ein- 
getroffen und im Bürgerbüro abholbereit

Die bis einschl. Freitag, den 19. April 2019 in der 16. Kalenderwo-
che bei der Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer bean-
tragten Personalausweise bzw. Reisepässe sind eingetroffen. 
Diese können im Rathaus, im Bürgerbüro (Zimmer 9), während 
der allgemeinen Geschäftszeiten abgeholt werden.
Die Gebühr für einen Personalausweis beträgt:
22,80 € (unter 24 Jahre) / Gültigkeitsdauer: 6 Jahre
28,80 € (ab 24 Jahre) / Gültigkeitsdauer: 10 Jahre
Die Gebühr für einen Reisepass beträgt:
37,50 € (unter 24 Jahre) / Gültigkeitsdauer: 6 Jahre
60,- € (ab 24 Jahre) / Gültigkeitsdauer: 10 Jahre
Die Gebühr ist bereits bei der Beantragung zu entrichten. Der 
alte Personalausweis bzw. Reisepass ist vorzulegen und wird erst 
später bei der Aushändigung des neuen Ausweisdokumentes 
eingezogen bzw. ungültig gemacht. Die Rücklieferung der neu 
beantragten Dokumente dauert im Regelfall etwa 3 Wochen.
Wir weisen alle Ausweis-, bzw. Passinhaber darauf hin, dass sie nach 
den passrechtlichen Vorschriften verpflichtet sind, ihren neuen 
Ausweis bzw. Reisepass persönlich abzuholen um den Empfang zu 
bestätigen. Sollte dies aus beruflichen oder sonstigen Gründen aus-
nahmsweise nicht möglich sein, so können auch bevollmächtigte 
Familienangehörige den Ausweis abholen.
Bei der Beantragung eines Kinderreisepasses sind, das 
betroffene Kind, sowie unabhängig von dessen Alter, ein bio-
metrisches Passbild und die Geburtsurkunde des Kindes mit-
zubringen. Für Reisen in die USA ist allerdings auch für Kinder, 
unabhängig von deren Alter, ebenfalls eine visafreie Einreise nur 
noch mit einem so genannten „E-Reisepass“ möglich. Kinderreise-
pässe werden bei USA-Reisen nicht anerkannt!
Bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres benötigen Jugendli-
che bei der Beantragung eines Reisepasses generell die schrift-
liche Zustimmung der Erziehungsberechtigten.
Wir bitten um entsprechende Beachtung.
Für Rückfragen zu passrechtlichen Angelegenheiten stehen 
die Mitarbeiter des Bürgerbüros, Christian Müller bzw. Helga 
Schädler unter der Tel.-Nr. 06321-5899-28 gerne zur Verfügung.

Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer
-Fachbereich Bürgerservice-

-Bürgerbüro-

 ◗ Stellenausschreibung

Das Büro für Tourismus der Cittaslow-Kommune 
Maikammer vertritt die touristischen Interessen 
der Gemeinde und ist zugleich Sitz des Vereins 
Südliche Weinstraße Maikammer e.V. (Zusam-
menschluss der in der Verbandsgemeinde Mai-
kammer im Tourismus wirkenden Kräfte).

Wir suchen ab 01. Oktober 2019 eine

touristische Fachkraft (m/w/d) 
in Teilzeit (19,5 Std./Woche)

Das Aufgabengebiet umfasst u.a. folgende Schwerpunkte:

•  Gästebetreuung und Beratung zum touristischen Angebot 
vor Ort und der Region

•  Bearbeitung von touristischen Anfragen und Postversand  
sowie

•  Erstellung von Angeboten und Zimmervermittlung mit Hilfe 
des Informations- und Reservierungssystems Deskline®

•  Verkauf, Ticketing, Buchung von touristischen Leistungen
•  Zusammenstellung von individuellen Angeboten für Grup-

penreisen, Vermittlung und Buchung
•  Statistische Erhebungen
•  Mitarbeit bei der Organisation und Durchführung von Ver-

anstaltungen und Aktionen
Anforderungen:
•  Abgeschlossene Berufsausbildung Kaufmann/-frau für Tou-

rismus und Freizeit oder kaufmännischen Bereich
•  Sehr gute EDV-Kenntnisse und sicherer Umgang mit den 

gängigen MS-Office-Programmen, Kenntnisse im Informa-
tions- und Reservierungssystem Deskline® und Tourenpla-
ner Outdooractive

•  Gute Fremdsprachenkenntnisse in Englisch (Französisch 
und/oder Niederländisch von Vorteil)

•  Selbständiges Arbeiten sowie ein hohes Maß an Team- und 
Kommunikationsfähigkeit

•  freundliches und sehr kunden- und serviceorientiertes Auftreten
•  regelmäßige Übernahme von Wochenend- und Messediensten
•  zeitlich flexibel
•  gute Kenntnisse der Urlaubsregion Deutsche Weinstraße 

und Pfalz
•  Führerschein Klasse B
Die Vergütung erfolgt nach TVöD.
Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterla-
gen werden erbeten bis zum 31. Mai 2019 an 
Büro für Tourismus Maikammer, Geschäfts-
führerin Maria Bergold, Weinstraße Süd 40, 
67487 Maikammer oder online an maria.
bergold@maikammer-erlebnisland.de.

Datenschutz geht uns alle an...
Die DSGVO unterscheidet nicht zwischen öffentlich 
und nichtöffentlich. Somit gelten grundsätzlich sämt-
liche Vorschriften der DSGVO auch für Vereine.

blog.wittich.de
Diskutieren Sie mit uns über dieses Thema!
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 ◗ Bürgermeisterin Gabriele Flach besucht 
Seniorinnen und Senioren in der  
„alten Steinmühle“
Am 30.04. hat Bürgermeisterin Gabriele Flach Seniorinnen und 
Senioren bei ihrer wöchentlichen Zusammenkunft in der Begeg-
nungsstätte „Alte Steinmühle“ in Maikammer besucht und mit 
Schokoküssen aus der Region überrascht.

 ◗ Erhöhte Warte- und Bearbeitungszeiten im 
Bereich Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt

Im Zeitraum von Montag, 29. April bis Freitag, 24. Mai 2019 kann 
es infolge der umfangreichen Bearbeitung von Briefwahlanträgen 
für die Europa- und Kommunalwahl, auch zu erhöhten Warte- 
bzw. Bearbeitungszeiten im Bereich Bürgerbüro / Einwohner-
meldeamt kommen.
Wir bitten hierfür um Verständnis.

Bei Rückfragen zu Briefwahlanträgen bzw. melderechtlichen Ange-
legenheiten sind die Mitarbeiter des Bürgerbüros, Christian Müller 
bzw. Helga Schädler unter der Tel.-Nr. 06321-5899-27 bzw. 06321-
5899-28 zu den allgemeinen Öffnungszeiten erreichbar.

Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer
Fachbereich Bürgerservice

-Bürgerbüro-

 ◗ Textübermittlung fürs Amtsblatt

Die Textübermittlung fürs Amtsblatt erfolgt ausschließlich über 
das Online-Redaktions-System (CMSweb) des Wittich Verlages 
www.cms.wittich.de
Der Redaktionsschluss ist immer dienstags, 12:00 Uhr. Zu spät 
erfasste Artikel können erst in darauf folgenden Ausgabe veröf-
fentlicht werden.
Ist in der laufenden Woche ein Feiertag, so wird der Redaktions-
schluss in der Regel um einen Tag vorverlegt.

Ihre Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer
Nachrichtenblatt-Redaktion

DLRG-Schwimmkurs für Kinder im Kalmitbad Maikammer
Für die Freibadsaison 2019 wird im Kalmit-
bad Maikammer unter der Leitung der DLRG 
Neustadt an der Weinstraße e.V. Stützpunkt 
Edenkoben-Maikammer ein Schwimmkurs 
angeboten.
Der Kurs beginnt ab Dienstag, den 21.05.2019 
um 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr.
Die Kurstermine sind wie folgt:
Dienstag, 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Freitag, 
17:00 Uhr bis 18:00 Uhr.
Der Kurs geht über 10 Termine.
Der Schwimmkurs ist für Kinder ab 6 Jahre.
Die Kursgebühr beträgt 120,-- € 
(inkl. Mitgliedschaft für das laufende Jahr).
Die Teilnahme erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldung.
Am 17. Mai 2019 um 19:30 Uhr findet im DLRG-Raum (Eingang Kalmitbad Maikammer) ein Info-
abend der DLRG bezüglich des Schwimmkurses statt.
Für die Anmeldung und weitere Fragen steht Ihnen Frau Schönig unter Telefon: 06321/5899-62 
oder per Email: miriam.schoenig@vg-maikammer.de zur Verfügung.
Text: Verbandsgemeindewerke
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Dienststelle der 
Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz.
Landwirtschaftskammer
Rheinland-Pfalz
55543 Bad Kreuznach

Freiwillige Feuerwehr

 ◗ NABU Maikammer

Exkursion:  
Vogelstimmenwanderung in und um St. Martin
Termin: Sonntag - 12. Mai 2019 - 7 Uhr
Treffpunkt: Kirchvorplatz St. Martin
Referent: Ludwig Seiler, NABU
Info: 06323-4219
Wir begegnen der großen Vielfalt unserer Vogelwelt im Frühjahr 
und bekommen viele Tipps zur Bestimmung der Arten.
Bitte ein Fernglas mitbringen.
Text: Heike Gonschior

Kirrweiler
Ortsbürgermeister: rolf metzger
Sprechstunde: 1. Di. im Monat, 18 Uhr im Rathaus 
Telefon: 06321 5079, 
E-Mail: ortsbuergermeister@kirrweiler.de
Internet: www.kirrweiler.de

 ◗ Öffnungszeiten i-punkt

Hauptstraße 7, 67489 Kirrweiler
Telefon 06321 5079
Montag: 10.00 – 12.00 Uhr
Dienstag: 10.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch: 10.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag: 15.30 – 17.30 Uhr
Freitag: 10.00 – 12.00 Uhr
Text: i-Punkt

 ◗ 32. Sitzung des Haupt-, Bau- und  
Finanzausschusses Kirrweiler
Die 32. Sitzung des Haupt-, Bau- und Finanzausschusses Kirrweiler 
findet

am Mittwoch, dem 15. Mai 2019, 19:00 Uhr,
im Sitzungssaal des Rathauses Kirrweiler, Hauptstraße 12, 67489 
Kirrweiler statt.
Tagesordnung:
A) Öffentliche Sitzung
1. Einwohnerfragestunde
2. Auftragsvergabe:Edelhof Kirrweiler- Abdichtungs- und Putzsa-

nierungsarbeiten
3. Städtebaulicher Vertrag gem. § 11 BauGB zur Erschließung des 

Gewerbegebietes „Am Holzweg 1. Bauabschnitt - 1. Änderung 
und Erweiterung“; östlicher (Wendehammer und Stichstraße) 
und westlicher Teil (unterhalb Bahnlinie)

4. Haushaltssatzung mit -plan 2019 Kommunalaufsichtliche 
Genehmigung

5. Annahme von Zuwendungen, Beschluss gem. § 94 GemO
6. Verschiedenes/Informationen
B) Nichtöffentliche Sitzung
7. Grundstücksangelegenheiten

Bei Kaffee und Kuchen wurden wieder kurzweilige, gesellige 
Gespräche geführt. Herzlichen Dank dem Seniorenbeauftragten, 
Hans Gerst und seinem Team, die die Zusammenkünfte regelmäßig 
vorbereiten.
Text und Bilder: VG Maikammer

 ◗ Bekanntmachung EU-Weinbaukartei

Rodungs-, Pflanz- und Änderungsmeldung
Die zusammengefasste Rodungs-, Pflanz- und Änderungsmeldung 
zur EU-Weinbaukartei 2019 ist spätestens bis zum 31. Mai 2019 
abzugeben.
Meldepflichtig sind alle Winzer, die
- mehr als 1 Ar Rebfläche bewirtschaften.
- Flächen zur ausschließlichen Erzeugung von Edelreisern bzw. 

Flächen zu Versuchszwecken, deren Ertrag nicht in Verkehr 
gebracht werden darf, bewirtschaften.

Allen Weinbautreibenden, von denen bereits Rebflächendaten in 
der EU-Weinbaukartei geführt werden, wird im April ein Auszug mit 
den derzeitigen Daten der EU-Weinbaukartei zugestellt. Zu melden 
sind alle Rodungen und Pflanzungen, die seit dem 1. Juni 2018 
vorgenommen wurden sowie alle Korrekturen, Bewirtschafter-
wechsel und Änderungen. Seit 1. Januar 2016 muss grundsätzlich 
ein Antrag auf Genehmigung einer Pflanzung gestellt werden und 
die Genehmigung muss vor der Pflanzung vorliegen (Ausnahme: 
vereinfachtes Verfahren).
Das ausgefüllte Formular ist bis zum 31. Mai 2019 bei der zustän-
digen Stadt-, Gemeinde- bzw. Verbandsgemeindeverwaltung oder 
direkt bei der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz abzugeben.
Die EU-Weinbaukartei dient außerdem als Grundlage für die 
Gesamt- hektarertragsregelung. Wegen den Rechtsfolgen bitten 
wir Sie, auf richtiges und vollständiges Ausfüllen der Meldungen 
sowie deren fristgerechte Abgabe zu achten.
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website der 
Landwirtschafts kammer unter www.lwk-rlp.de.
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Maikammer
Ortsbürgermeister: karl schäfer
Sprechstunde:nach Vereinbarung
Telefon: 06321 5899-33,
E-Mail: karl.schaefer@vg-maikammer.de
Internet: www.maikammer.de

 ◗ Büro für Tourismus Maikammer -  
Öffnungszeiten

März bis Ende Oktober:
Montag bis Freitag 09.30 bis 12.30 Uhr

und 14.00 bis 17.00 Uhr
Samstag 10.00 bis 12.00 Uhr
November bis Februar:
Montag bis Freitag 09.30 bis 12.30 Uhr
Samstag geschlossen
Text: Büro für Tourismus

 ◗ Mutwillig Baum gegenüber Kirche zerstört

Ein Unbekannter hat in der 
Nacht von Freitag auf Samstag 
an einem Baum gegenüber der 
katholischen Kirche sämtliche 
Äste abgerissen. Teile der Äste 
lagen auf dem Weg im mitt-
leren Bereich der Hartmann-
straße.  Ob der Baum noch 
„gerettet“ werden kann, muss 
abgewartet werden. 
Die Ortsgemeinde hat bei der 
Polizeiinspektion in Edenko-
ben eine Anzeige erstattet. 
Zur Ermittlung des „Baum-
frevlers“ hat die Ortsge-
meinde eine Belohnung von 

200 Euro ausgesetzt.  Hinweise, die zur Ermittlung des Schädi-
gers führen, werden absolut vertraulich behandelt.
Text und Bild: Gemeinde Maikammer

 ◗ Rechtsverordnung nach § 10 des  
Ladenöffnungsgesetzes Rheinland-Pfalz 
über die Freigabe von verkaufsoffenen 
Sonntagen in der Ortsgemeinde Maikammer

Aufgrund des § 10 Abs. 1 Satz 1 des Ladenöffnungsgesetzes Rhein-
land-Pfalz (LadöffnG) vom 21. November 2006 (GVBl. S. 351), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 461) in 
Verbindung mit § 1 Abs. 1 und Nr. 3.7 der Anlage zu der Landesver-
ordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes 
(ArbSchZuVO) vom 24. April 2012 (GVBl. S. 147), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 05.12.2017 (GVBl. S. 328) wird von der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Maikammer verordnet:

§ 1

Im Jahr 2019 dürfen die Verkaufsstellen in der Ortsgemeinde Mai-
kammer an folgenden Sonntagen in der Zeit von 13.00 Uhr bis 
18.00 Uhr geöffnet sein:
a) Sonntag, 02.06.2019 (Maifest Maikammer)
b) Sonntag, 21.07.2019 (Weinfest Maikammer)
c) Sonntag, 18.08.2019 (Gartenmarkt Maikammer)

8. Verschiedenes/Informationen
C) Öffentliche Sitzung
9. Bekanntgabe der Beschlüsse aus nicht öffentlicher Sitzung 

gem. § 35 I 3 GemO
gez.

Rolf Metzger, Ortsbürgermeister

 ◗ Rechtsverordnung nach § 10 des  
Ladenöffnungsgesetzes Rheinland-Pfalz

über die Freigabe von verkaufsoffenen Sonntagen 
in der Ortsgemeinde Kirrweiler
Aufgrund des § 10 Abs. 1 Satz 1 des Ladenöffnungsgesetzes Rhein-
land-Pfalz (LadöffnG) vom 21. November 2006 (GVBl. S. 351), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 461) in 
Verbindung mit § 1 Abs. 1 und Nr. 3.7 der Anlage zu der Landesver-
ordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes 
(ArbSchZuVO) vom 24. April 2012 (GVBl. S. 147), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 05.12.2017 (GVBl. S. 328) wird von der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Maikammer verordnet:
§ 1
Die Verkaufsstellen in der Ortsgemeinde Kirrweiler dürfen im Jahr 
2019 an folgenden Sonntagen in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 
Uhr geöffnet sein:
a) Sonntag, 07.07.2019 (Kirrweilerer Weinzehnt)
b) Sonntag, 08.09.2019 (Kirrweilerer Kerwe)
c) Sonntag, 20.10.2019 (deutsch-französischer Bauernmarkt)
§ 2
(1) Die Vorschriften des § 13 LadöffnG und des Arbeitszeitgesetzes 
vom 06. Juni 1994 (BGBl. I S. 1170) in der zurzeit geltenden Fassung 
sind zu beachten.
(2) Jugendliche, schwangere und stillende Frauen dürfen nicht 
beschäftigt werden.
§ 3
Die Inhaberin oder der Inhaber einer Verkaufsstelle ist verpflichtet, 
ein Verzeichnis mit Namen, Tag, Beschäftigungsart und Beschäfti-
gungsdauer der jeweils am verkaufsoffenen Sonntag gemäß § 1 
beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und über die 
diesen zum Ausgleich für die Beschäftigung an diesem Sonntag 
gewährte Freistellung zu führen.
§ 4
(1) Zuwiderhandlungen gegen die §§ 1, 2 Abs. 1 und § 3 dieser Verord-
nung werden als Ordnungswidrigkeit nach § 15 LadöffnG geahndet.
(2) Zuwiderhandlungen gegen das Beschäftigungsverbot für 
Jugendliche können als Ordnungswidrigkeit nach § 58 Abs. 1 Ziff. 
14 des Jugendarbeitsschutzgesetz vom 12. April 1976 (BGBl. 1976 I 
S. 965) in der zur Zeit geltenden Fassung geahndet werden.
(3) Zuwiderhandlungen gegen das Beschäftigungsverbot für 
werdende oder stillende Mütter an Sonntagen können als Ord-
nungswidrigkeit nach § 21 Abs. 1 Ziff. 13 erste Alternative des Mut-
terschutzgesetztes vom 20. Juni 2002 (BGBl. 2002 I S. 2318) in der 
zurzeit geltenden Fassung geahndet werden.
(4) Zuwiderhandlungen gegen das Arbeitszeitgesetz können als 
Ordnungswidrigkeit nach § 22 Absatz 1 des Arbeitszeitgesetzes 
vom 06. Juni 1994 (BGBl. 1994 Teil I, S. 1170) in der zurzeit geltenden 
Fassung geahndet werden.
§ 5
Diese Rechtsverordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündigung 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Freigabe von 
verkaufsoffenen Sonntagen in der Ortsgemeinde Kirrweiler vom 
14.02.2018 außer Kraft.

Maikammer, den 29.04.2019
Gabriele Flach

Bürgermeisterin
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§ 5
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündigung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Freigabe von verkaufsof-
fenen Sonntagen in der Ortsgemeinde Maikammer vom 14.02.2018, 
außer Kraft.

Maikammer, den 29.04.2019
Gabriele Flach, Bürgermeisterin

 ◗ Vorhaben bezogener Bebauungsplan  
„An der Großwiese“

Planaufstellungsbeschluss 
 gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB).
Der Ortsgemeinderat Maikammer hat in seiner Sitzung vom 
30.04.2019 den Planaufstellungsbeschluss für den vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan „An der Großwiese“ gefasst.
Zwei Vorhabenträger sind an die Ortsgemeinde herangetreten 
mit der Bitte, ihren bestehenden Gewerbebetrieb an einer ande-
ren Stelle in der Ortsgemeinde Maikammer anzusiedeln zu dürfen, 
da ihnen der jetzige innerörtliche Standort keine Erweiterungs-
möglichkeiten mehr erlaubt. Die Vorhabenträger haben einen 
Vorhaben- und Erschließungsplan eingereicht. Die Ortsgemeinde 
Maikammer hat diesem in seiner Sitzung vom 30.04.2019 zuge-
stimmt. Des Weiteren haben die Vorhabenträger einen Antrag gem. 
§ 12 Abs. 2 BauGB zur Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanverfahrens eingereicht, dem ebenfalls in gleicher Sitzung 
zugestimmt wurde. Innerhalb des Geltungsbereichs des aufgestell-
ten vorhabenbezogenen Bebauungsplans „An der Großwiese“ lie-
gen die folgenden Grundstücke und Teilflächen der Grundstücke 
mit den Nrn.: 8607/1, 8607/2, 8609/1, 8609/2, 8613/1, und 8613/2.
Der Geltungsbereich ist auf dem abgedruckten Auszug der Flur-
karte mit einer gestrichelten Linie umrandet.

Maikammer, 10.05.2019
gez. Karl Schäfer, Ortsbürgermeister

§ 2
(1) Die Vorschriften des § 13 LadöffnG und des Arbeitszeitgesetzes 
vom 06. Juni 1994 (BGBl. I S. 1170) in der zurzeit geltenden Fassung 
sind zu beachten.
(2) Jugendliche, schwangere oder stillende Frauen dürfen nicht 
beschäftigt werden.

§ 3

Die Inhaberin oder der Inhaber einer Verkaufsstelle ist verpflichtet, 
ein Verzeichnis mit Namen, Tag, Beschäftigungsart und Beschäfti-
gungsdauer der jeweils am verkaufsoffenen Sonntag gemäß § 1 
beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und über die 
diesen zum Ausgleich für die Beschäftigung an diesem Sonntag 
gewährte Freistellung zu führen.

§ 4

(1) Zuwiderhandlungen gegen die §§ 1, 2 Abs. 1 und § 3 dieser 
Verordnung werden als Ordnungswidrigkeit nach § 15 LadöffnG 
geahndet.
(2) Zuwiderhandlungen gegen das Beschäftigungsverbot für 
Jugendliche können als Ordnungswidrigkeit nach § 58 Abs. 1 Ziff. 
14 des Jugendarbeitsschutzgesetz vom 12. April 1976 (BGBl. 1976 I 
S. 965) in der zur Zeit geltenden Fassung geahndet werden.
(3) Zuwiderhandlungen gegen das Beschäftigungsverbot für 
werdende oder stillende Mütter an Sonntagen können als Ord-
nungswidrigkeit nach § 21 Abs. 1 Ziff. 13 erste Alternative des Mut-
terschutzgesetztes vom 20. Juni 2002 (BGBl. 2002 I S. 2318) in der 
zurzeit geltenden Fassung geahndet werden.
(4) Zuwiderhandlungen gegen das Arbeitszeitgesetz können als 
Ordnungswidrigkeit nach § 22 Absatz 1 des Arbeitszeitgesetzes 
vom 06. Juni 1994 (BGBl. 1994 Teil I, S. 1170) in der zurzeit geltenden 
Fassung geahndet werden.
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 ◗ Baumaßnahmen für Breitbandausbau  
in Maikammer
Für den Breitbandausbaus ist es zwingend erforderlich an gewissen 
Stellen Tiefbauarbeiten, Kabelzugarbeiten, Kabelschachtöffnungen 
sowie Montagegruben auf öffentlicher Flächen in den Gemeinden 
Maikammer einzurichten. Hierzu werden einige halbseitige Stra-
ßensperrung und punktuelle Öffnungen im Gehwegbereich sowie 
Parkplätze notwendig sein.
Die Baumaßnahme wird im Zeitraum zwischen 13.05.2019 bis vor-
aussichtlich 22.06.2019 erfolgen.
Wir bitten um Beachtung.

Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer
-Ordnungsbehörde-

 ◗ Unternehmensgruppe Gerst investiert  
in sozialen Wohnungsbau in Maikammer

Die Unternehmensgruppe Gerst, Edenkoben, errichtet in der Orts-
gemeinde Maikammer 8 Wohnungen nach den Richtlinien für 
den sozialen Wohnungsbau. Dazu soll das Gebäude Neugasse 31 
abgerissen und dort ein neues Gebäude erstellt werden. Dies ist 
das Ergebnis eines öffentlichen Interessenbekundungsverfahren, 
welches die Ortsgemeinde ausgeschrieben hatte. Zur Durchfüh-
rung dieses Verfahrens hatte sich die Ortsgemeinde nach meh-
reren Gesprächen mit einer öffentlichen Wohnbaugesellschaft 
entschieden. Diese kam nach sehr intensiven Untersuchungen 
zum Ergebnis, dass eine einigermaßen wirtschaftliche Realisierung 
des Projektes durch die Wohnbaugesellschaft nicht darstellbar ist. 
Grund dafür sind die schlechte Mietenstufe, in welche die Ortsge-
meinde Maikammer im Förderprogramm für den sozialen Woh-
nungsbau eingruppiert ist und die stark gestiegenen Baukosten.
Es ist daher umso höher zu werten, dass ein privater Investor bereit 
ist, in ein solches Objekt zu investieren. Der Investor hat auch dem 
Wunsch der Ortsgemeinde zugestimmt, dass das Objekt auf Dauer 
nach den Richtlinien des sozialen Wohnungsbaus vermietet wer-
den muss, d.h. auch nach Ablauf der 25-jährigen Mietbindungs-
dauer. Diese Verpflichtung muss auch ein möglicher Erwerber 
der Wohnanlage übernehmen. Der Ortsgemeinde Maikammer 
wird darüber hinaus ein Vorkaufsrecht für alle Fälle eingeräumt. 
Anspruch auf die Anmietung einer Wohnung hat nur, wer einen 
Wohnberechtigungsschein vorlegen kann, der bei der Verwaltung 
der Verbandsgemeinde Maikammer beantragt werden muss. In 
einem Vorgespräch mit der ISB-Bank in Mainz wurden die Förder-
voraussetzungen abgestimmt. Ein entsprechender Förderantrag 
wird jetzt auf den Weg gebracht werden.
Ortsbürgermeister Karl Schäfer freut sich, dass es bei der schwie-
rigen Ausgangslage gelungen ist, mit der Unternehmensgruppe 
Gerst einen Investor für die kleine Wohnanlage zu finden, der sich 
den Förderbedingungen des sozialen Wohnungsbaus unterwer-

 ◗ Weinstraße Nord/Süd: Bereich Kirche/ 
Einmündung Hartmannstraße bis  
Einmündung Immengartenstraße erhält 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf „30“

Der Landesbetrieb Speyer (LBM) hat dem Antrag der Ortsgemeinde 
Maikammer auf eine Geschwindigkeitsreduzierung in der Wein-
straße (L512) für den Bereich ab der Einmündung der Hartmann-
straße bis zur Einmündung der Immengartenstraße zugestimmt. 
Die Geschwindigkeit soll in diesem Bereich auf 30 km/h beschränkt 
werden. Die Ortsgemeinde hatte dies mit der geplanten Neuge-
staltung des Marktplatzes und der starken Fußgängernutzung 
begründet. Dabei soll die L 512 Weinstraße Nord/Süd im Bereich 
des Marktplatzes, künftig über diesen geführt werden. Die Wein-
straße ist im Bereich Kirche bis Einmündung Immengartenstraße 
als Einbahnstraße in Nord-Süd-Richtung eingerichtet. Da kein 
Gegenverkehr erfolgt, wird nicht selten mit einer unangemessenen 
Geschwindigkeit gefahren. Die Gehwege haben überwiegend eine 
geringe Breite. Dieser Straßenbereich liegt im Ortszentrum der Orts-
gemeinde mit wichtigen Dienstleistungsbereichen wie Apotheken, 
Sparkasse, Zahnarztpraxis, zwei hausärztlichen Arztpraxen, mehre-
ren Einzelhandelsgeschäften und Gastronomiebetrieben. Aufgrund 
der Arztpraxen und Apotheken wird dieser Straßenbereich auch 
stark von älteren Menschen mit Rollatoren genutzt. „Der Straßen-
bereich kann als „Fußgängerzone“ der Ortsgemeinde bezeichnet 
werden“, so Ortsbürgermeister Karl Schäfer. Es ist der mit großem 
Abstand am stärksten von Fußgängern frequentierte Straßenab-
schnitt in der Ortsgemeinde. Des Weiteren muss die Weinstraße 
von allen Schulkindern und Kirchbesuchern aus dem westlichen 
Bereich der Ortsgemeinde überquert werden. Als Ortszentrum ist 
dies auch der Bereich, der am stärksten von Urlaubsgästen in der 
Ortsgemeinde benutzt wird. Mit dem Ausbau des Marktplatzes und 
der oberen Marktstraße, der Verlegung des Büros für Tourismus in 
ein historisches Gebäude in der Marktstraße 5 wird die Aufenthalts-
qualität des Ortszentrums weiter gestärkt werden. Dies bedeutet, 
dass das Ortszentrum und die Weinstraße Nord/Süd künftig noch 
stärker von Fußgängern genutzt werden wird. Da der besagte Stra-
ßenbereich sehr schmale Gehwege aufweist, ist eine Reduzierung 
der Geschwindigkeit dringend erforderlich.
Der Ortsgemeinderat hatte in seiner Sitzung am 5. Februar 2019 
im Zusammenhang mit der Marktplatzplanung beschlossen, einen 
Antrag auf eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h ein-
zureichen. Ortsbürgermeister Karl Schäfer freute sich über diese 
positive Antwort aus Speyer. „Die notwendige Verkehrsberuhigung 
im Ortszentrum wird diesen erheblich aufwerten und ist ein wei-
terer Mosaikstein unseres Leitbildes unserer Cittaslow-Gemeinde“, 
so Schäfer. Als zuständige Verkehrsbehörde für den innerörtlichen 
Bereich muss nun die Verwaltung der Verbandsgemeinde eine ent-
sprechende straßenverkehrsrechtliche Anordnung ausfertigen.
Text: Ortsgemeinde

 ◗ Ausbau der oberen Marktstraße und des 
Marktplatzes werden neu ausgeschrieben

Die Bauarbeiten für den Ausbau der oberen Marktstraße und des 
Marktplatzes werden später als geplant beginnen. Grund ist eine 
Aufhebung der Ausschreibung für die Baumaßnahme. Die Aus-
schreibungsergebnisse lagen erheblich über der Kostenberech-
nung. Aufgrund der Auslastung der Baufirmen ist es derzeit sehr 
schwierig mehrere Angebote für ein Bauprojekt zu erhalten. Da die 
Ortsgemeinde keinen Zeitdruck für die Durchführung der Bauar-
beiten hat, hat der Ortsgemeinderat dem Vorschlag der Aufhebung 
der Ausschreibung zugestimmt.
Text: Gemeinde Maikammer
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Sankt Martin
Ortsbürgermeister: timo glaser
Sprechstunde:1. + 3. Montag im Monat, 18 - 19 Uhr
in der „Alten Kellerei“, Tel.: 06323 9492855 o. 0151 14137412, 
E-Mail: timo.glaser@sankt-martin.de, 
Internet: www.sankt-martin.de

 ◗ Öffnungszeiten Tourist-Info St. Martin

Mitte März bis Mitte November
Mo–Fr 9 – 12 Uhr, 14 – 17 Uhr
Sa 10 – 12 Uhr
September und Oktober zusätzlich
So: 10 - 12 Uhr

Mitte November bis Mitte März
Mo–Fr 9 – 12 Uhr

fen will. Der Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Ralf Uhl 
möchte mit seinem finanziellen Engagement in dieses Projekt 
auch seiner sozialen Verantwortung nachkommen, die auch ein 
Unternehmen der Privatwirtschaft haben sollte. Bei einem Pres-
segespräch unterzeichneten Ortsbürgermeister Karl Schäfer und 
Geschäftsführer Ralf Uhl eine Vereinbarung mit den Eckpunkten für 
das Bauvorhaben. Diese werden dann Eingang in einen notariellen 
Vertrag finden.
Text und Bild: Gemeinde Maikammer

 ◗ Samentütchen mit Wildblumenmischung 
im Rathaus eingetroffen

Liebe Mitbürgerinnen  
und Bürger,
die Zerstörung der Tier- und 
Pflanzenwelt auf unserer 
Erde hat ungeheure Ausmaße 
angenommen. Unsere natürli-
chen Lebensgrundlagen sind 
in Gefahr. Der Rückgang der 
biologischen Vielfalt schreitet 
unvermindert fort. Die Ursa-
chen dafür sind vielfältig. In 

erster Linie ist unsere Wirtschafts- und Konsumweise dafür ver-
antwortlich. Der Erhalt unserer Artenvielfalt ist aber unschätz-
bar wichtig für den Fortbestand unserer Lebensgrundlagen. 
Wir müssen daher vor Ort alles mögliche unternehmen, um 
dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Wir haben es selbst in 
der Hand, mit welcher Flora und Fauna wir hier leben wollen. 
Deshalb ist es wichtig, dass wir den Erhalt der Artenvielfalt als 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe begreifen, um unsere Umwelt- 
und unsere Lebensbedingungen hier vor Ort unmittelbar posi-
tiv zu beeinflussen“.
Unsere Cittaslow-Gemeinde hat daher aus ihrem Leitbild heraus 
im August 2017 beschlossen, das „Eh-da Flächenprojekt“ umzu-
setzen. Das Projekt hat das Ziel, die in den letzten Jahren schwin-
denden Lebensräume für wildlebende Tier- und Pflanzenarten 
zu sichern und zu stärken. Das Projekt orientiert sich vor allem 
an den Bedürfnissen der Wildbienen.
Die Effizienz dieses Projektes, welches sich auf öffentliche Flä-
chen beschränkt, kann durch eine „Drei-Säulen-Strategie“ 
mit Kommune, Weinbau und privaten Grundstücksbesitzer 
ganz erheblich gesteigert werden. Jeder kann einen wirksamen 
Beitrag leisten. Wenn viele Winzer und private Grundstücksei-
gentümer in ihren Weinbergen und Gärten „Wildblütenflächen“ 
anlegen, entsteht eine Vernetzung, die eine wichtige Vorausset-
zung für den Erhalt und die Steigerung der Artenvielfalt ist.
Wir wollen unseren Bürgerinnen und Bürgern eine kleine Starthilfe 
geben:
1. Pro Haushalt können im Rathaus (Zentrale) zwei Samentütchen 

mit Wildblumenmischung abgeholt werden.
2. Für private Flächen, die in den öffentlichen Raum wirken, wird 

die Ortsgemeinde eine Wildblumenmischung für die Einsaat 
kostenlos zur Verfügung stellen. Die Bodenbearbeitung und 
Einsaat muss der Grundstückseigentümer selbst übernehmen. 
Dazu ist ein Antrag mit Angaben über die Lage und Größe 
erforderlich.

Ich würde mich freuen, wenn Sie dieses Angebot annehmen und 
unsere Aktion unterstützen würden.

Ihr Karl Schäfer, Ortsbürgermeister
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Seniorenfahrt der Ortsgemeinde St. Martin  
zur Bundesgartenschau nach Heilbronn
am 03.06.2019

Liebe Seniorinnen und Senioren,
ich lade Sie recht herzlich zum Seniorenausflug zur 
Bundesgartenschau nach Heilbronn ein.
BUGA HEILBRONN 2019 - Überraschend vielfältig.
2019 können die Gäste der Bundesgartenschau eine 
ungewöhnliche Garten- und Stadtausstellung in Heil-
bronn genießen. Auf 40 Hektar innenstadtnaher Flä-
che und am Neckar präsentieren sich ihnen in der 
Gartenausstellung außergewöhnliche Gärten, High-
lights aus Kunst, Musik, Tanz und vieles mehr. Ein neu 
gebautes, von Bewohnern, Architekten, Investoren, 
der Stadt und der BUGA Heilbronn 2019 mit Engage-
ment entwickeltes Stadtquartier, die Stadtausstellung 
wird Teil der BUGA sein.  Die Fahrt findet am Montag, 
den 03.06.2019, statt.
Abfahrt ist um 9:00 Uhr an der Bushaltestelle Mai-
kammerer Straße.
Rückfahrt in Heilbronn ist um 17:30 Uhr. Die 
Ankunft in St. Martin wird um ca. 19:00 Uhr sein.
Der Fahrpreis incl. Eintritt-, Führung (ca. 2 Std.) 
und Frühstück beträgt 25,00 Euro pro Person.
Geplant ist ein gemeinsames Mittagessen (im Preis nicht 
inbegriffen). Bei Interesse kreuzen Sie bitte ihren Essens-
wunsch im Anmeldeformular an.

Anmeldeabschnitt

Name, Vorname ..................................................................................................................................................................................

Anschrift  ...............................................................................................................................................................................................

Tel.-Nr.  ....................................................................................................................................................................................................

Anzahl  ....................................................................................................................................................................................................

Käsespätzle mit Rahm und geschmolzenen Zwiebeln  ..........................................................................................12,50 €

Badisches Schäufele mit Kraichgauer Biersoße,
Butterspätzle und Kraut  ....................................................................................................................................................15,50 €

Schwäbische Maultaschen mit Fleischbrät und
geschmolzenen Zwiebeln  ................................................................................................................................................15,50 €

Heilbronner Schweinegulasch in Rotweinjus, mit Paprika und Butterspätzle  ..............................................13,90 €

...................................................................................................................................................................................................................
Unterschrift

✂

✂

Ich würde mich über Ihre Teilnahme sehr freuen.
Herzliche Grüße

Timo Glaser, Ortsbürgermeister

Verbindliche schriftliche Anmeldung für Ihre 
Teilnahme bis zum 13.05.2019. Teilnehmerzahl 
begrenzt. Sie können entweder den beigefügten 
Abschnitt in den Briefkasten der Ortsgemeinde St. 
Martin einwerfen oder per Mail an: ortsgemeinde@
sankt-martin.de.
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§ 5 
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Son-
dervermögen

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen 
mit Sonderrechnungen werden nicht beansprucht.

§ 6 
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushalts-
jahr am 07.11.2018 wie folgt festgesetzt:
a) Grundsteuer
- Grundsteuer A  320 v. H.
- Grundsteuer B  370 v. H.
b) Gewerbesteuer   385 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeinde-
gebietes gehalten werden
- für den ersten Hund  90,00 Euro
- für den zweiten Hund  110,00 Euro
- für jeden weiteren Hund  120,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund  800,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund  800,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund  800,00 Euro

§ 7 
Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeein-
richtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden für 
das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:
1. Beiträge für die Unterhaltung und Anlegung von Wirtschafts-
wegen
(§§ 2 Abs. 1, 7, 8, 9 und 11 KAG)
Der Beitragssatz beträgt
für die Abrechnung 2018  Besondere Bekanntmachung.
Der Beitragssatz beträgt als
Vorausleistung für 2019  202,00 Euro pro ha.
2. Tourismusbeitrag (§§ 2 und 12 Abs. 1 KAG)
Beitragssatz:  8,00 v. H. gem. § 4 der Satzung
über die Erhebung eines Tourismusbeitrages vom 20. Dezember 
2016 in der derzeit geltenden Fassung.

§ 9 
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals
zum 31.12.2013 beträgt  10.525.005,97 Euro
Der Stand des Eigenkapitals
zum 31.12.2014 beträgt  10.751.797,15 Euro
Der Stand des Eigenkapitals
zum 31.12.2015 beträgt  11.059.829,35 Euro
Der Stand des Eigenkapitals
zum 31.12.2016 beträgt  11.760.786,36 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals
zum 31.12.2017 beträgt  12.672.642,80 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals
zum 31.12.2018 beträgt  12.198.155,80 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals
zum 31.12.2019 beträgt  12.205.984,80 Euro

§ 10 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen  
und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Aus-
zahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im 
Einzelfall mehr als   2.500 Euro
überschritten sind.

 ◗ Vollsperrung der Emserstraße

Durch Kranaufstellung in der Emserstraße in Höhe Nr. 19 ist für den 
öffentlichen Verkehr im Zeitraum von 29.04.2019 bis voraussicht-
lich 31.08.2019 komplett gesperrt.
Zufahrt bis zum abgesperrten Bereich ist weiterhin möglich.
Wir bitten um Beachtung!

Verbandsgemeinde Maikammer
- Ordnungsamt -

 ◗ Haushaltssatzung der Ortsgemeinde  
St. Martin für das Jahr 2019 vom 02.05.2019

Der Ortsgemeinderat St. Martin hat auf Grund des § 95 Gemein-
deordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung, am 
25.03.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf  2.945.927,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  2.938.098,00 Euro
Jahresüberschuss  7.829,00 Euro
Finanzhaushalt
die ordentlichen Einzahlungen auf  2.812.882,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf  2.698.806,00 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  114.076,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf  96.900,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  209.000,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
 -112.100,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  108.810,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  110.786,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2) 
 -1.976,00 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf  3.021.592,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf  3.021.592,00 Euro
Abnahme des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr  108.810,00 
Euro

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur 
Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für
- zinslose Kredite auf  0,00 Euro
- verzinste Kredite auf  0,00 Euro
zusammen auf  0,00 Euro

§ 3 
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Einge-
hen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszah-
lungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf 
 0,00 Euro
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den 
künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite auf-
genommen werden müssen, beläuft sich
auf  0,00 Euro

§ 4 
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.
 0,00 Euro
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§ 4
(1) Zuwiderhandlungen gegen die §§ 1, 2 Abs. 1 und § 3 dieser 
Verordnung werden als Ordnungswidrigkeit nach § 15 LadöffnG 
geahndet.
(2) Zuwiderhandlungen gegen das Beschäftigungsverbot für 
Jugendliche können als Ordnungswidrigkeit nach § 58 Abs. 1 Ziff. 
14 des Jugendarbeitsschutzgesetz vom 12. April 1976 (BGBl. 1976 I 
S. 965) in der zur Zeit geltenden Fassung geahndet werden.
(3) Zuwiderhandlungen gegen das Beschäftigungsverbot für 
werdende oder stillende Mütter an Sonntagen können als Ord-
nungswidrigkeit nach § 21 Abs. 1 Ziff. 13 erste Alternative des Mut-
terschutzgesetztes vom 20. Juni 2002 (BGBl. 2002 I S. 2318) in der 
zurzeit geltenden Fassung geahndet werden.
(4) Zuwiderhandlungen gegen das Arbeitszeitgesetz können als 
Ordnungswidrigkeit nach § 22 Absatz 1 des Arbeitszeitgesetzes 
vom 06. Juni 1994 (BGBl. 1994 Teil I, S. 1170) in der zurzeit geltenden 
Fassung geahndet werden.

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündigung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Freigabe von ver-
kaufsoffenen Sonntagen in der Ortsgemeinde Sankt Martin vom 
14.02.2018, außer Kraft.

Maikammer, den 29.04.2019
Gabriele Flach, Bürgermeisterin

Mitteilungen    anderer Behörden

 ◗ Finanzamt Landau in der Pfalz

Eingeschränkte telefonische Erreichbarkeit am 
22.05.2019
Aufgrund einer internen Veranstaltung ist das Finanzamt Landau 
am Mittwoch, den 22.05.2019 telefonisch nur beschränkt erreich-
bar. Das Service-Center ist an diesem Tag zu den gewohnten Zeiten, 
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, geöffnet.
Text: Finanzamt Landau

 ◗ Web-Vortrag der Kreisvolkshochschule 
„Restless-Legs-Syndrom“:

Kursort geändert
Der im Programm der Kreisvolkshochschule ausgeschriebene Web-
Vortrag zum Thema „Restless-Legs-Syndrom“ findet am Donners-
tag, 9. Mai, von 18:45 bis 20:00 Uhr, in der Kreisverwaltung Südliche 
Weinstraße, An der Kreuzmühle 2 in Landau statt. Ursprünglich war 
die Veranstaltung in den Räumen des Medienzentrums geplant.
Die Referentin, Dr. med. Anna Heidbreder, Oberärztin im Bereich 
Schlafmedizin des Universitätsklinikums Münster, wird in einem 
live übertragenen Vortrag die neusten Erkenntnisse zu dem Rest-
less-Legs-Syndrom teilen, was eine der häufigsten Erkrankungen in 
der Neurologie ist. Zu den Symptomen gehören Missempfindun-
gen der Beine, die vorwiegend am Abend auftreten und zu einem 
Bewegungsdrang führen. Das Webinar gibt einen Überblick über 
die Diagnose und die derzeitigen Behandlungsstrategien sowie die 
bisher bekannten Ursachen des Restless Legs Syndroms. Die Kosten 
betragen an der Abendkasse: 3,00 Euro.
Die innovative Art der VHS-Vorträge in Form von Video-Übertragun-
gen verschafft eine einzigartige Gelegenheit, die besten Fachleute 
vor Ort anhören zu können. Am Ende der Veranstaltung können 
Fragen gestellt werden.
Infos und Anmeldung bei der kvhs Südliche Weinstraße, Telefon 
06341/940-188, vhs@suedliche-weinstrasse.de, www.vhs-suew.de.
Text: Kreisverwaltung SÜW

§ 11 
Wertgrenze für Investitionen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von   5.000 Euro
sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 12 
Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt - rückwirkend - am 1. Januar 2019 in 
Kraft.

St. Martin, den 02.05.2019
Timo Glaser, Ortsbürgermeister

Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO 
erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Fest-
setzung in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom Montag, den 
13.05.2019, bis einschließlich Dienstag, den 21.05.2019, jeweils von 
8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und außerdem montags und dienstags von 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 
Uhr, im Rathaus der Verbandsgemeinde Maikammer, Immengar-
tenstraße 24, 67487 Maikammer, Zimmer 004, öffentlich aus.

Maikammer, den 02.05.2019
Gabriele Flach, Bürgermeisterin

 ◗ Rechtsverordnung nach § 10 des  
Ladenöffnungsgesetzes Rheinland-Pfalz 
über die Freigabe von verkaufsoffenen 
Sonntagen in der Ortsgemeinde Sankt Martin

Aufgrund des § 10 Abs. 1 Satz 1 des Ladenöffnungsgesetzes Rhein-
land-Pfalz (LadöffnG) vom 21. November 2006 (GVBl. S. 351), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 461) in 
Verbindung mit § 1 Abs. 1 und Nr. 3.7 der Anlage zu der Landesver-
ordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes 
(ArbSchZuVO) vom 24. April 2012 (GVBl. S. 147), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 05.12.2017 (GVBl. S. 328) wird von der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Maikammer verordnet:

§ 1

Im Jahr 2019 dürfen die Verkaufsstellen in der Ortsgemeinde Sankt 
Martin an folgenden Sonntagen in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 
Uhr geöffnet sein:
a) Sonntag, 14.07.2019 (Weinfest in der Pergola)
b) Sonntag, 04.08.2019 (Weinkerwe Sankt Martin)
c) Sonntag, 10.11.2019 (Martinusweinfest)
d) Sonntag, 29.12.2019 (Jahresausklang)

§ 2

(1) Die Vorschriften des § 13 LadöffnG und des Arbeitszeitgesetzes 
vom 06. Juni 1994 (BGBl. I S. 1170) in der zurzeit geltenden Fassung 
sind zu beachten.
(2) Jugendliche, schwangere oder stillende Frauen dürfen nicht 
beschäftigt werden.

§ 3

Die Inhaberin oder der Inhaber einer Verkaufsstelle ist verpflichtet, 
ein Verzeichnis mit Namen, Tag, Beschäftigungsart und Beschäfti-
gungsdauer der jeweils am verkaufsoffenen Sonntag gemäß § 1 
beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und über die 
diesen zum Ausgleich für die Beschäftigung an diesem Sonntag 
gewährte Freistellung zu führen.
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„Neuregistrierung“ ein Antrag auszufüllen und an die angegebene 
Nummer zu faxen. Die Zugangsdaten erhalten Sie danach inner-
halb zwei bis drei Arbeitstagen per Post zugestellt.
Weitere Informationen und Auskünfte erhalten Sie beim Referat 
Landwirtschaft und Weinbau, Thorsten Schultz, Tel.: 06341/940 371 
oder via E-Mail: Thorsten.Schultz@suedliche-weinstrasse.de.
Nach Durchführung der Vor-Ort-Kontrolle erhalten die Antragstel-
ler einen Bescheid, ob die Rodung auf den beantragten Flächen 
erfolgen kann. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen auf den Flächen 
keine Veränderungen vorgenommen werden. Die Benachrichti-
gung, dass gerodet werden kann, erfolgt Ende Juli (Früjahrsantrag) 
oder Anfang Dezember (Herbstantrag) durch die zuständige Kreis-
verwaltung.
Text: Kreisverwaltung SÜW

 ◗ Kurse der  
Kreisvolkshochschule Südliche Weinstraße

Geschenke aus der Küche - Kochkurs in Siebeldingen
Am Mittwoch, 15. Mai, bietet Ursula Wittmann von 17:30 bis 21:15 
Uhr einen Kochkurs für Menschen in Siebeldingen an, die immer 
auf der Suche nach kreativen Geschenk-Ideen sind.
Die Kursleiterin verspricht ein kleines Kochevent in einer gemütli-
chen Atmosphäre in Ihrem Wohnhaus in Siebeldingen. Sie eignen 
sich an dem Abend Rezepte an für süße oder pikante Leckerbissen, 
mit denen Sie ein persönliches Geschenk und eine liebe Überra-
schung für Ihre Freunde immer parat haben können.
Sie stellen Rumkugel und Kekse her, machen individuelle Bruchschoko-
lade, backen Müsliriegel, kreieren herzhafte Chutneys sowie Gewürz-
mischungen und, damit es gleich weiterverschenkt werden kann, 
lernen Sie auch dekorative Verpackungsmöglichkeiten kennen.
Die Kursgebühr beträgt 25 Euro zzgl. rund 15 Euro Materialkosten.

Traurigkeit und Angst
Am Donnerstag, 16. Mai, um 19 Uhr spricht der Referent Germanus 
Piegsda in der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Landau über 
den Einfluss von Traurigkeit und Angst auf unser Leben.

 ◗ Umstrukturierungsprogramm  
2019 / 2020 für Rebflächen:

Antragsverfahren Teil 1 für die Antragstellung auf  
Gewährung einer Beihilfe für die Umstrukturierung und 
Umstellung von Rebflächen ab dem Pflanzjahr 2020
Antragszeitraum Frühjahr, Antragstellung 2. bis 31. Mai 2019
Antragszeitraum Herbst, Antragstellung 2. bis 30. September 2019
Die Anträge für die Teilnahme am EU-Umstrukturierungsprogramm 
für Rebpflanzungen im Jahr 2019 können bei der Kreisverwaltung 
Südliche Weinstraße, Referat Landwirtschaft und Weinbau, gestellt 
werden.
Die Antragsfristen 2. bis 31. Mai 2019 für den Antragszeitraum Früh-
jahrs 2019 und 2. bis 30. September für den Antragszeitraum Herbst 
2019 gelten für den Teil 1 des Antragsverfahrens. Hier müssen alle 
Flächen, auch die Flächen in Flurbereinigungsverfahren, beantragt 
werden, wenn sie im Herbst 2019 oder im Frühjahr 2020 gerodet 
werden sollen und eine Förderung durch die Umstrukturierung 
geplant ist. Die Rodungsbescheide aus den Vorjahren verlieren ihre 
Gültigkeit, wenn die Rebflächen nicht gerodet wurden. Diese Flä-
chen müssen erneut beantragt werden. Auch derzeit unbestockte 
Flächen sind zu melden, für die eine Bestockung mittels Pflanzrecht 
aus der sogenannten Umwandlung bzw. Genehmigung auf Wie-
derbepflanzung beabsichtigt ist.
Im Januar des geplanten Pflanzjahres (2020) erfolgt die Antragstel-
lung Teil 2. Dies entspricht der Verfahrensweise der Vorjahre. Hier 
können allerdings nur Flächen beantragt werden, die auch bereits 
in einem Teil 1 aufgeführt wurden. Ein „Nachmelden“ nach dem 30. 
September 2019 ist nicht möglich.
Die Antragsunterlagen und das Merkblatt werden nicht mehr in 
Papierform bei der Kreisverwaltung vorgehalten. Diese können 
nur noch über die Homepage www.suedliche-weinstrasse.de 
-Umstrukturierung von Rebflächen-, heruntergeladen werden.
Deshalb wird empfohlen, den Antrag über das WeinInformati-
onsPortal (WIP) der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz wip.
lwk-rlp.de EDV-technisch unterstützt auszufüllen. Sollte noch kein 
Zugang für das WIP vorhanden sein, dann ist über die Funktion 
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Kleine Übungen und Meditationseinlagen führen Sie im Verlauf der 
Wanderung immer näher in die innere Ruhe und zu Ihrem Selbst.
Kosten: 12 Euro ab 11 Teilnehmenden, 17 Euro bei 8-10 Teilnehmen-
den, 22 Euro bei einer Kleingruppe.
Infos und Anmeldungen bei der kvhs Südliche Weinstraße, 
Telefon 06341/940-188, vhs@suedliche-weinstrasse.de, www.
vhs-suew.de.
Text: Kreisverwaltung SÜW

 ◗ Öffentliche Bekanntmachung

Wahlbekanntmachung
der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße über die  

Wahl zum Europäischen Parlament und Kommunalwahl
am Sonntag, den 26. Mai 2019

I.

Am Sonntag, dem 26. Mai 2019, finden die Wahl zum Europä-
ischen Parlament und zugleich die Wahlen zu den Ortsbeiräten, 
Gemeinderäten, Stadträten, Verbandsgemeinderäten, zum Kreis-
tag und zum Bezirkstag statt. Gleichzeitig werden in den Ortsge-
meinden die Wahlen der ehrenamtlichen Ortsbürgermeisterinnen/
Ortsbürgermeister, Stadtbürgermeisterinnen/Stadtbürgermeister 
und in den Ortsbezirken die Wahlen der Ortsvorsteherinnen/Orts-
vorsteher durchgeführt.
Die Wahlen dauern von 8 Uhr bis 18 Uhr.

II.

In der Wahlbenachrichtigung, die den Wahlberechtigten bis zum 5. 
Mai 2019 zugestellt werden, sind Wahlbezirk und Wahlraum ange-
geben, in dem die Wahlberechtigten zu wählen haben.
Die Wahlberechtigten können nur in dem Wahlraum des Wahlbe-
zirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen sind. Die 
Wählerinnen und Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung
und ihren amtlichen Personalausweis - Unionsbürger einen gülti-
gen Identitätsausweis oder Reisepass - mitzubringen. Die Wahlbe-
nachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden; ggf. wird die 
Wahlbenachrichtigung für eine etwaige Stichwahl an die Wahlbe-
rechtigten zurückgegeben.

III.

Bei der Wahl zum Europäischen Parlament wird mit amtlichen 
Stimmzetteln gewählt. Die Wählerinnen und Wähler erhalten beim 
Betreten des Wahlraumes einen weißlich-grauen Stimmzettel mit 
dem Aufdruck „Stimmzettel für die Wahl der Abgeordneten des 
Europäischen Parlaments“.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die 
Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeich-
nung der sonstigen politischen Vereinigungen und ihr Kennwort 
sowie jeweils die ersten zehn Bewerberinnen und Bewerber der 
zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung des 
Wahlvorschlagsträgers einen Kreis für die Kennzeichnung.
Jede Wählerin/Jeder Wähler hat eine Stimme. Die Wählerinnen und 
Wähler geben sie in der Weise ab, dass sie auf dem rechten Teil 
des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich machen, welchem Wahlvorschlag 
sie gelten soll. Die Wählerinnen und Wähler dürfen keine Bewerber-
namen ankreuzen oder streichen.
Der Stimmzettel muss von den Wählerinnen und Wählern in einer 
Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem besonderen Neben-
raum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass die 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist.

An diesem Abend stehen die Verhaltensmuster, die stark mit diesen 
zentralen Gefühlen verflochten sind, im Fokus. Durch Erkennen und 
Bewusstwerden welchen Einfluss das auf uns hat, können sich neue 
Möglichkeiten für ein besseres und zufriedeneres Leben öffnen.
Kosten an der Abendkasse: 10 Euro.
Genussreise durch Südostasien 2 - Kochkurs in Siebeldingen
Am Sonntag, 19. Mai, findet von 10:30 bis 15:30 Uhr in Siebeldingen 
eine „Genussreise durch Südostasien“ mit Elfi McMicken statt.
Auf dieser kulinarischen Reise sind Sie eingeladen, die bunte Vielfalt 
der Garküchen von Malaysia bis China kennenzulernen.
Folgende Stationen stehen auf dem Speise-Plan: Laksa aus Malay-
sia, scharfes Hühnchen aus der chinesischen Provinz Szechuan mit 
Kailan sowie einem erfrischenden Mangosalat nach einem Rezept 
von den Seychellen und ein exotisches Ingwersirup mit Eiscreme.
Statt in Urlaub zu fliegen, können Sie jederzeit zuhause mit den 
leicht nachzukochenden Gerichten die Exotik genießen.
Die Kursgebühr beträgt: 33 Euro zzgl. rund 12 Euro Lebensmitte-
lumlage.
Verstrickungen lösen - Beziehungen befreien
Am Dienstag, 21. Mai, widmet sich Referentin Christiane Ziegler von 
18:30 bis 21:30 Uhr in der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße den 
zwischenmenschlichen Beziehungen.
Fühlen Sie sich manchmal missverstanden? Fehlen Ihnen in man-
chen Situationen die richtigen Worte? Gibt es Menschen, mit denen 
Sie überhaupt nicht klarkommen? Fühlen Sie sich bisweilen unge-
recht behandelt? Diesen und weiteren Fragen wird in dem Abend-
seminar intensiv nachgegangen.
Die Kosten an der Abendkasse betragen 12 Euro.
Lesen und Schreiben für Erwachsene
Am Mittwoch, 22. Mai, 18:00 bis 19:30 Uhr, startet in der Lazarett-
straße 40 in Landau ein Schnupperkurs mit Christiane Hilsendegen 
zum Thema Lesen und Schreiben für Erwachsene.
Viele Menschen kämpfen mit Ihren Briefen, Verträgen, Busplänen, 
Medikamenten-Beipackzetteln oder Dokumentationslisten bei der 
Arbeit.
Alle, die sich das Leben leichter machen und Texte besser verstehen 
und schreiben möchten, können kostenfrei 6 mal mittwochs zum 
Kurs kommen, und zusammen mit der Kursleiterin an dem Thema 
arbeiten, bei dem der Schuh am meisten drückt. Dabei wird im 
eigenen Lerntempo und ohne Leistungsdruck geübt.
Ergänzend werden auch Trainings zu den Themen Rechnen, PC und 
Tablet angeboten. Einstieg in die Kurse ist jederzeit möglich.
Der Darm ist schuld
Am Donnerstag, 23. Mai, erläutert die Heilpraktikerin Alexandra Vie-
tense von 18:30 bis 20:00 Uhr, warum unser Darm die Ursache für 
viele Erkrankungen sein kann.
Migräne, Allergien, Neurodermitis, Heuschnupfen, Asthma, chroni-
sche Schmerzleiden, Rheuma, Depressionen und Angstzustände, 
Immunsystemerkrankungen, Darmbeschwerden sowie chronische 
Müdigkeit sind Erkrankungen, die weit häufiger mit einem kranken 
Darm zusammenhängen, als man bisher gedacht hat.
Dieser Vortrag soll helfen, Ursachen und Zusammenhänge dieser 
Leiden zu verstehen und aufzeigen, welche Maßnahmen Betrof-
fene ergreifen können.
Ort: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, An der Kreuzmühle 2, 
76829 Landau. Die Kosten an der Abendkasse betragen 5 Euro.
Dem Alltag entfliehen - Wanderung im Pfälzerwald
Am Sonntag, 26. Mai, 10:15 bis 16:15 Uhr, bietet Physiotherapeut 
Yan Gerbes eine begleteite Achtsamkeitswanderung ab Bahnhof 
Rinnthal an.
Das Ziel der Wanderung ist seinem Geist eine Auszeit zu gönnen, 
das Gedankenkarussell kurz anzuhalten.
Durch behutsames Gehen ohne Hetze und sportlichen Leistungs-
druck lernen Sie sich bewusst zu erholen.
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Der Stimmzettel für die Bezirkstagswahl enthält unter Listennum-
mern das Kennwort der Partei oder Wählergruppe sowie die Namen 
und weitere Personalangaben der ersten fünf Bewerberinnen/
Bewerber jeden Wahlvorschlags.
Die Wählerinnen und Wähler haben nur eine Listenstimme zur 
Kennzeichnung des Wahlvorschlags, den sie wählen wollen. Die 
Wählerinnen und Wähler geben ihre Listenstimme in der Weise ab, 
dass sie durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich machen, welchem Wahlvorschlag sie 
ihre Stimme geben wollen.

VI.

In den Ortsgemeinden werden die ehrenamtlichen Bürgermeiste-
rinnen/Bürgermeister und in den Ortsbezirken die Ortsvorsteherin-
nen/Ortsvorsteher gewählt.
Sind zur Wahl mehrere Wahlvorschläge zugelassen, erhalten die 
Wählerinnen und Wähler einen Stimmzettel, in dem unter Angabe 
des jeweiligen Kennworts die Bewerberinnen/Bewerber mit Fami-
liennamen, Vornamen, Beruf oder Stand und ihrer Anschrift auf-
geführt sind. Die Wählerinnen und Wähler haben eine Stimme. Sie 
geben diese in der Weise ab, dass sie durch ein in einen Kreis gesetz-
tes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich machen, wel-
cher Bewerberin/welchem Bewerber sie ihre Stimme geben wollen.
Erhält bei der Wahl keine Bewerberin/kein Bewerber mehr als die 
Hälfte der gültigen Stimmen, findet

eine Stichwahl am Sonntag, dem 16. Juni 2019,  
von 8 bis 18 Uhr statt.

In den Ortsgemeinden und Ortsbezirken, in denen nur ein gültiger 
Wahlvorschlag eingereicht worden ist, erhalten die Wählerinnen 
und Wähler einen Stimmzettel, in dem sich neben dem Namen der 
Bewerberin/des Bewerbers ein Kreis für die „Ja“-Stimme und dane-
ben ein Kreis für die „Nein“-Stimme befinden. Die Wählerinnen und 
Wähler geben ihre Stimme in der Weise ab, dass sie durch ein in einen 
der beiden Kreise gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich machen, ob sie mit „Ja“ oder mit „Nein“ abstimmen.
Erhält die Bewerberin/der Bewerber bei der Wahl nicht die erforder-
liche Mehrheit an „Ja“-Stimmen, wird nach öffentlicher Aufforderung 
zum Einreichen neuer Wahlvorschläge die Wahl wiederholt. Den Tag 
der Wiederholungswahl setzt für die Wahl der ehrenamtlichen Bür-
germeisterinnen/Bürgermeister die Kreisverwaltung, für die Wahl der 
Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher der Gemeinderat fest.

VII.

Die Wählerinnen und Wähler falten in der Wahlkabine den Stimm-
zettel für jede Wahl so, dass bei der Stimmabgabe andere Personen 
nicht erkennen können, wie sie gewählt haben und legen den/die 
Stimmzettel in die Wahlurne, sobald die Wahlvorsteherin/der Wahl-
vorsteher dies gestattet.

VIII.

In den Gemeinden, in denen der Gemeinderat oder ein Ortsbeirat 
nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl gewählt wird, geben 
die Wählerinnen und Wähler entsprechend den Hinweisen in der 
öffentlichen Bekanntmachung der zuständigen Wahlleiterin/des 
zuständigen Wahlleiters über die Durchführung der Mehrheitswahl 
ihre Stimmen ab.

IX.

Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung der Wahl-
ergebnisse sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt zum Wahlraum, 
soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.
Die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses für die Kom-
munalwahlen wird gegebenenfalls am Montag, dem 27. Mai 2019 
fortgesetzt.

IV.
Die Wahl zum Kreistag, die Wahlen zu den Verbandsgemeinderäten 
und die Wahlen zu den Ortsbeiräten und zu den Gemeinderäten 
werden, sofern sie nicht als Mehrheitswahlen (siehe Abschnitt VIII) 
stattfinden, nach den Grundsätzen der personalisierten Verhältnis-
wahl durchgeführt. Die Wählerinnen und Wähler erhalten im Wahl-
raum nach Feststellung ihres Wahlrechts je einen Stimmzettel für 
jede Wahl, zu der sie wahlberechtigt sind:
- einen orangefarbenen Stimmzettel für die Wahl zum Ortsbeirat,
- einen gelben Stimmzettel für die Wahl zum Gemeinde-/Stadtrat,
- einen grünen Stimmzettel für die Wahl zum Verbandsgemeinderat,
- einen rosa Stimmzettel für die Wahl zum Kreistag.
Jeder Stimmzettel enthält für jeden zugelassenen Wahlvorschlag 
eine Spalte, in deren Kopfleiste die Listennummer und das Kenn-
wort der Partei oder Wählergruppe angegeben ist; darunter folgen 
unter fortlaufenden Nummern die Familiennamen und Vornamen 
der von der Partei oder Wählergruppe aufgestellten Bewerberinnen 
und Bewerber.

Es wird unter Beachtung der nachstehenden Bestimmungen 
gewählt:
1. Die Wählerinnen und Wähler haben so viele Stimmen, wie 

Mitglieder des Ortsbeirats/Gemeinderats/Verbandsgemeinde-
rats/Kreistags zu wählen sind (§ 32 Abs. 1 Nr. 1 KWG).

2. Die Wählerinnen und Wähler können ihre Stimmen nur Bewer-
berinnen und Bewerbern geben, deren Namen im Stimmzettel 
aufgeführt sind (§ 32 Abs. 1 Nr. 2 KWG).

3. Die Wählerinnen und Wähler können innerhalb der ihnen 
zustehenden Stimmenzahl einer Bewerberin/einem Bewer-
ber bis zu drei Stimmen geben (kumulieren) (§ 32 Abs. 1 Nr. 
3 KWG).

4. Die Wählerinnen und Wähler können ihre Stimmen innerhalb 
der ihnen zustehenden Stimmenzahl Bewerberinnen und 
Bewerbern aus verschiedenen Wahlvorschlägen geben (pana-
schieren) (§ 32 Abs. 1 Nr. 4 KWG).

5. Die Wählerinnen und Wähler vergeben ihre Stimmen durch 
Ankreuzen oder eine andere eindeutige Kennzeichnung (§ 32 
Abs. 1 Nr. 5 KWG).

6. Die Wählerinnen und Wähler können durch Kennzeichnung 
eines Wahlvorschlags diesen unverändert annehmen (Listen-
stimme). In diesem Fall wird jeder/jedem auf dem Stimmzet-
tel aufgeführten Bewerberin/Bewerber in der Reihenfolge des 
Wahlvorschlags von oben nach unten eine Stimme zugeteilt. 
Bei Mehrfachbenennungen erhalten dreifach aufgeführte 
Bewerberinnen/Bewerber drei Stimmen, doppelt aufgeführte 
Bewerberinnen/Bewerber zwei Stimmen (§ 32 Abs. 1 Nr. 6 
KWG).

7. Die Wählerinnen und Wähler können Bewerberinnen/Bewer-
bern einzelne Stimmen geben und zusätzlich einen Wahlvor-
schlag kennzeichnen. Die Kennzeichnung des Wahlvorschlags 
gilt als Vergabe der nicht ausgeschöpften Stimmen. In diesem 
Fall wird jeder Bewerberin/jedem Bewerber in der Reihen-
folge des Wahlvorschlags von oben nach unten mit Ausnahme 
der von der Wählerin/vom Wähler bereits mit der zulässigen 
Höchstzahl (§ 32 Abs. 1 Nr. 3 KWG) gekennzeichneten Bewer-
berinnen/Bewerber eine Stimme zugeteilt. Bei der Zuteilung 
sind Mehrfachbenennungen zu berücksichtigen (§ 37 Abs. 6 
KWG). Bewerberinnen/Bewerbern, deren Namen von der Wäh-
lerin/vom Wähler gestrichen wurden, werden keine Stimmen 
zugeteilt (§ 37 Abs. 1 Nr. 4 KWG).

V.

Im Gebiet des Bezirksverbands Pfalz erhalten die Wählerinnen und 
Wähler einen beige-ockerfarbenen Stimmzettel für die Wahl zum 
Bezirkstag.
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Lage am regionalen Arbeitsmarkt als stabil: „Zum einen konnten 
insgesamt rund 970 Personen im April die Arbeitslosigkeit beenden 
und in ein neues Beschäftigungsverhältnis eintreten, zum anderen 
gibt es eine vergleichsweise hohe Nachfrage nach Arbeitskräfte 
seitens der Betriebe in der Region“. Agentur für Arbeit Landau Pres-
sestelle Johannes-Kopp-Str. 2, 76829 Landau in der Pfalz 2 Telefon: 
06341 958 200 landau.pressemarketing@arbeitsagentur.de www.
arbeitsagentur.de Nicht immer passen die Anforderungsprofile der 
Arbeitgeber mit dem Qualifikationsni-veau der Arbeitssuchenden 
zusammen. Die Agentur für Arbeit und die Jobcenter legen daher 
einen Arbeitsschwerpunkt auf die Fort- und Weiterbildung der 
arbeitslosen Frauen und Männer. So nahmen im April rund 1.000 
Personen an beruflichen Weiterbildungen teil - 120 oder 13,6 Pro-
zent mehr als im April des Vorjahres. „Damit sich Interessierte ein Bild 
über die Qualifizierungsangebote machen können, veranstalten 
wir am 7. Mai von 14.30 bis 17 Uhr eine Bildungsmesse in Landau. 
Es werden 26 Bildungseinrichtungen aus unserem Bezirk sowie 
der Technologieregion Karlsruhe und der Metropolregion Rhein-
Neckar vertreten sein. Wir wollen auch Arbeitgeber ansprechen, 
die sich über die Möglichkeiten der Anpassungsqualifizierung ihrer 
Mitarbeitenden informieren wollen. Das seit 2019 geltende Quali-
fizierungschancengesetz verbessert die Unterstützungsmöglich-
keiten für Qualifizierungen durch Arbeitsagentur und Jobcenter“, 
so Groß-Herick abschließend. Im April stieg die Arbeitskräftenach-
frage im Vergleich im Vergleich zum Vorjahr deutlich an. Insgesamt 
wurden dem gemeinsamen Arbeitgeberservice von Arbeitsagen-
tur und Jobcentern 1.060 offene Stellen zur Besetzung gemeldet. 
Das sind 172 mehr als im Vormonat und 278 mehr als im April des 
letzten Jahres. Den überwiegenden Anteil am Stellenplus hatten 
die Personaldienstleister. Außerdem wurden aus dem Gesundheits- 
und Sozialwesen, dem Baugewerbe, dem Handel und dem Gast-
gewerbe mehr Jobofferten gemeldet. Von Oktober 2018* bis April 
2019 wurden bislang 2.282 Berufsausbildungsstellen bei der Agen-
tur für Arbeit gemeldet, mehr als die Hälfte sind noch unbesetzt. Im 
gleichen Zeitraum haben sich mit 2.498 junge Menschen etwa so 
viele wie im Vorjahresmonat als Bewerberinnen bzw. Bewerber für 
Ausbildungsstellen vormerken lassen.
Text: Agentur für Arbeit

 ◗ Urkunden in Annweiler übergeben

insgesamt 368 Mobile Retter im Einsatz

Vor einem Jahr wurden die Verträge mit dem Verein Mobile 
Retter e.V. vom Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt 
Landau unterzeichnet, seit September ist das System der Mobi-
len Retter aktiv.
Bereits 368 Mobile Retter aus dem Landkreis SÜW, der Stadt 
Landau und weitere aus angrenzenden Landkreisen sind registriert, 
geschult und einsatzbereit. Aus den Händen von Landrat Dietmar 
Seefeldt, dem zuständigen Kreisbeigeordneten Helmut Geißer und 
dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Annweiler, Christian 

X.
Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein für die Europawahl 
haben, können an der Wahl im Landkreis, für den der Wahlschein 
ausgestellt ist, durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 
oder durch Briefwahl teilnehmen.
Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein für die Kommunal-
wahlen haben, können an den Kommunalwahlen nur durch Brief-
wahl teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Verbands-
gemeindeverwaltung die Briefwahlunterlagen beschaffen. Die 
Wählerinnen und Wähler haben die wichtigen Hinweise und den 
Wegweiser für die Briefwahl auf den Merkblättern zu beachten, um 
im Wege der Briefwahl gültig zu wählen.
Die Wählerinnen und Wähler, die ihre Briefwahlunterlagen bei der 
Verbandsgemeindeverwaltung selbst in Empfang nehmen, können 
an Ort und Stelle die Briefwahl ausüben. Versenden sie die Wahl-
briefe durch die Deutsche Post AG, müssen sie diese so rechtzeitig 
an die angegebenen Stellen absenden, dass sie dort spätestens am 
Wahltag eingehen. Werden die Wahlbriefe zu den angegebenen 
Stellen überbracht, so müssen sie dort spätestens bis zum Ende der 
Wahlzeit eingehen. Die Wahlzeit für die Kommunalwahlen und die 
Europawahl endet um 18 Uhr.

XI.

Die Wahlberechtigten können ihr Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben. Das gilt auch für Wahlberechtigte, die zugleich 
in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft 
zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 Euro-
pawahlgesetz).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl 
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar 
(§ 107 a Abs. 1 und 3 Strafgesetzbuch).

Landau i. d. Pf., den 29.04.2019
Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

Der Kreiswahlleiter
gez. Dietmar Seefeldt

Landrat

 ◗ Regionaler Arbeitsmarkt im April:

Zahl der Arbeitslosen leicht gesunken
Die Zahl der Arbeitslosen in der Südpfalz und entlang der Haardt 
ist im April weiterhin leicht rückläufig. Die Arbeitslosenquote liegt 
unverändert bei 3,8 Prozent. Viele Ausbildungsbetriebe sind noch 
auf der Suche nach jungen Berufseinsteigern.
Im April ist die Arbeitslosigkeit erneut zurückgegangen. Im 
Bezirk der Agentur für Arbeit Landau mit seinen kreisfreien Städ-
ten Landau und Neustadt sowie den Landkreisen Bad Dürkheim, 
Germersheim und Südliche Weinstraße waren im April insgesamt 
10.028 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum 
März sind das 106 Personen weniger. Die Arbeitslosenquote blieb 
unverändert bei 3,8 Prozent. Deutlich stärker fällt der Rückgang der 
Arbeitslosigkeit im Vorjahresvergleich aus. Im April letzten Jahres 
waren 459 Arbeitslose mehr gemeldet. Die Arbeitslosenquote lag 
seinerzeit bei 4,1 Prozent. Die drei Jobcenter in der Region - Deut-
sche Weinstraße, Germersheim und Landau-Südliche Weinstraße 
- betreuten zum Stichtag Mitte April insgesamt 5.382 Arbeitslose. 
Dies entspricht einem Anteil von 53,7 Prozent. Als aktuelle Unter-
beschäftigungsquote wurden 5,3 Prozent ermittelt. Sie liegt damit 
um 0,3 Prozentpunkte unter der des Vorjahres. In diese Quote wer-
den auch Personen ein-bezogen, die an einer arbeitsmarktpoliti-
schen Maßnahme teilnehmen oder aus anderen Gründen nicht als 
Arbeitslose gezählt werden. Die Vorsitzende der Geschäftsführung 
der Agentur für Arbeit Landau, Christine Groß-Herick, bewertet die 
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erscheinen in Dienstkleidung - sie kommen als „Experte“ aus der 
Nachbarschaft oder näheren Umgebung und wurden durch ihre 
Handy-App zum Einsatzort alarmiert.
Vor ihrer Bestellung wurden die Mobilen Retter durch Mentoren 
qualifiziert und geschult. Diese Mentoren sind die Schnittstelle zwi-
schen Projektleitung beziehungsweise Verwaltung und den Mobi-
len Rettern in der jeweiligen Hilfsorganisation. Sie beantworten 
einfache Fragen der Mobilen Retter oder stellen den Kontakt zu der 
Projektleitung her. Auch weiterhin werden die Mentoren zukünf-
tige Mobile Retter eigenständig ausbilden.
Als Ansprechpartner und für Fragen zum System der Mobilen Ret-
ter steht der Projektleiter Markus Gerstle unter der E-Mail Adresse 
markus.gerstle@mobile-retter.de gerne zur Verfügung.
Text und Bild: Kreisverwaltung SÜW

 ◗ Agentur für Arbeit und Jobcenter Landau 
– Südliche Weinstraße:

Eingeschränkter Dienstbetrieb am 15. und 16. Mai
Die Agentur für Arbeit Landau mit ihren Geschäftsstellen in Bad 
Dürkheim, Germersheim, Kandel und Neustadt sowie das Jobcen-
ter Landau - Südliche Weinstraße mit Sitz in Landau und Geschäfts-
stelle in Bad Bergzabern sind am Mittwoch, den 15. Mai, wegen 
einer internen Veranstaltung geschlossen.
Am Donnertag, den 16. Mai, schließen die Agentur für Arbeit 
Landau, die Familienkasse Landau und das Jobcenter Landau - Süd-
liche Weinstraße bereits um 16 Uhr und verkürzen die reguläre Öff-
nungszeit um zwei Stunden.
Arbeitslosmeldungen, die am 15. Mai nicht entgegengenommen 
werden können, nehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Arbeitsagentur und des Jobcenters am 16. Mai entgegen. Rechtli-
che Nachteile entstehen hierdurch nicht. Bereits terminierte Bera-
tungsgespräche finden statt.
Telefonisch ist die Agentur für Arbeit Landau wie gewohnt unter 
der gebührenfreien Hotline 0800 4 5555 00 von 08:00 bis 18:00 Uhr 
erreichbar.
Die Jobcenter Germersheim mit Geschäftsstelle in Kandel und 
Jobcenter Deutsche Weinstraße in Neustadt mit Geschäftsstelle in 
Grünstadt sind nicht betroffen und zu den üblichen Zeiten geöff-
net.
Text: Kreisverwaltung SÜW

Burkhart, konnten gestern 60 „neue“ Mobile Retter in Annweiler 
ihre Ernennungsurkunden entgegennehmen.
Landrat Dietmar Seefeldt, Kreisbeigeordneter Helmut Geißer 
und Bürgermeister Christian Burkhart bedankten sich bei den 
engagierten Mobilen Rettern.
„Die meisten ehrenamtlichen Mobilen Retter im Landkreis stellt die 
Verbandsgemeinde Landau-Land mit 63 Mobilen Rettern, gefolgt 
von Annweiler (53), Bad Bergzabern (50) und Maikammer (48). 
Auch die Bürgerinnen und Bürger aus der Verbandsgemeinde 
Offenbach sind mit 31 Mobilen Rettern, Edenkoben sind mit 24 und 
Herxheim mit 15 Mobilen Rettern aktiv. Die Bereitschaft Verantwor-
tung zu übernehmen und sich für die Mitmenschen einzusetzen 
ist überragend und macht mich stolz. Wir stoßen im Landkreis und 
in der Stadt Landau auf große Motivation und Begeisterung. Dass 
alleine im Landkreis seit dem Start des Systems mittlerweile 284 
Mobile Retter im Einsatz sind, finde ich bewundernswert“, lobt Land-
rat Dietmar Seefeldt das Engagement der Bürgerinnen und Bürger 
und betont weiter: „Beim Startschuss Anfang September hatten wir 
uns zum Ziel gesetzt bis zum Jahresende 100 Mobile Retter in Land-
kreis und Stadt zu haben. Bereits im Oktober war dieses Ziel mit 200 
ausgebildeten Personen überschritten. Ein Jahr nach der Vertrags-
unterzeichnung sind 368 Personen als Mobile Retter einsatzbereit, 
das ist ein großartiger Erfolg und ein deutliches Zeichen dafür, dass 
das System Zuspruch findet und angenommen wird.“
Die Stadt Landau stellt aktuell 64 Mobile Retter, weitere 20 Perso-
nen aus angrenzenden Landkreisen wurden ebenfalls geschult. Im 
Jahr 2019 sind die Mobilen Retter im Landkreis Südliche Weinstraße 
und der Stadt Landau zu 141 Einsätzen in Ergänzung des Rettungs-
dienstes gerufen worden.
Landrat Dietmar Seefeldt, Kreisbeigeordneter Helmut Geißer und 
Bürgermeister Christian Burkhart dankten allen Ehrenamtlichen für 
ihren Einsatz, die sich als Mobiler Retter zur Verfügung stellen und 
rufen weitere Interessierte auf, sich zu engagieren und bei der Pro-
jektleitung zu melden.
Hintergrund
Am 11. Mai 2018 erfolgte der Vertragsabschluss mit den Rettern 
und die Schulung der ersten Mentoren im Landkreis. Aufgrund der 
neuen Datenschutzgrundverordnung und der Anpassung an das 
neue Einsatzleitsystem der Integrierten Leitstelle Südpfalz kam es 
zu Verzögerungen. Am 5. September 2018 fiel der Startschuss für 
die Mobilen Retter in der Stadt Landau und dem Landkreis Südliche 
Weinstraße.
Beim plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand oder bei Bewusstlosig-
keit ist eine schnelle, professionelle, medizinische Hilfe oft lebens-
entscheidend für den in Not geratenen Menschen. Trotz eines gut 
strukturierten Rettungsdienstes vergehen nach Eingang des Not-
rufes bei den Leitstellen bis zu acht Minuten bis zum Eintreffen der 
ersten Rettungskräfte. Minuten, die über das Überleben oder dau-
erhafte Schädigungen des Gehirns entscheiden können.
Über ein innovatives, App-gestütztes Alarmierungssystem kann 
jetzt zeitgleich zum Rettungsdienst und Notarzt ein sich mögli-
cherweise zufällig in unmittelbarer Einsatznähe befindlicher, medi-
zinisch qualifizierter Ersthelfer, der sogenannte „Mobile Retter“ 
über sein Smartphone aufgespürt und alarmiert werden. Diese 
Ersthelfer sind (Not)Ärzte, Notfallsanitäter, Rettungsassistenten, 
Rettungssanitäter, Rettungshelfer, Gesundheits- und Krankenpfle-
gekräfte, Sanitätsdienstmitarbeiter - Hilfsorganisationen, Betriebs-
sanitäter, Feuerwehrkräfte, Rettungsschwimmer oder Mitarbeiter 
des Technischen Hilfswerks, die bis zum Eintreffen des Rettungs-
dienstes die unmittelbare medizinische Versorgung des Betroffe-
nen oder qualifizierte Wiederbelebungsmaßnahmen einleiten. Der 
Regel-Rettungsdienst und die First Responder Einheiten werden in 
unveränderter Weise alarmiert. Wichtig zu wissen für die Bevölke-
rung: Die Mobilen Retter kommen nicht in Einsatzfahrzeugen oder 

Datenschutz geht uns alle an ...

Diskutieren Sie mit uns auf blog.wittich.de 
zu folgenden Themen:
•	 Datenschutz im Verein nach der DSGVO
•	 Datenschutzrichtlinie
•	 Auftragsverarbeitung
•	 Was dürfen wir denn mit den Daten 

unserer Mitglieder machen?
•	 Was darf denn jetzt eigentlich noch 
ans	„Schwarze	Brett“	oder	in	die	
Vereinszeitung?
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Kulturveranstaltungen

Maikammer

 ◗ Genusstour „Wein, Käse und Kräuter“

Mit einem prickelnden Sekt begrüßen wir Sie in der Orts- 
vinothek, der „Weinkammer“.
Unsere Kultur- und Weinbotschafterin Martina Kolbenschlag 
begleitet Sie anschließend bei einem Rundgang durch den histo-
rischen Ort. Unterwegs werden zwei Weingüter besucht und dort 
jeweils zwei passende Weine zu hochwertigem Käse und Kräutern 
in verschiedenen Facetten verkostet.

Termin: Samstag, 11.05.2019
Uhrzeit: 11 Uhr
Dauer: 2,5 Stunden
Treffpunkt: Ortsvinothek „Weinkammer“,

Marktstrasse 8, Maikammer
Preis: € 26,00 pro Person,
Anmeldung erforderlich im Büro für Tourismus in Maikammer, T. 
06321-952768 oder maikammer@maikammer-erlebnisland.de
Anmeldeschluss: Vortag 12 Uhr
Text: SÜW Maikammer

 ◗ Ortsführung durch Maikammer

Lassen Sie sich auf einem Rundgang durch den historisch gepräg-
ten Ort von prächtigen Sandsteinfassaden und von der einmaligen 
„Galerie der schönsten Wirtshausschilder“ faszinieren. Zwischen-
durch oder zum Abschluss genießen Sie ein gutes Schlückchen aus 
den Maikammerer Lagen in der Ortsvinothek „Weinkammer“.

Termin: 11.05.19 und 18.05.19
Uhrzeit: 16 Uhr
Dauer: 2 Stunden
Treffpunkt: Rathaus, Immengartenstraße 24
Preis: € 5,00 pro Person / Kinder und Jugendliche 

bis 16 Jahren sind frei
Mit der Pfalzcard ist die Führung kostenfrei.

Text: SÜW Maikammer

 ◗ Eine Weinreise für Genießer  
durch die Weinwelt von Maikammer

Den Beginn der Weinreise läutet ein Begrüßungsschluck in der 
Ortsvinothek „Weinkammer“ ein. Anschließend geht es in den 
historischen Dorfkern von Maikammer, begleitet von einer Kultur- 
und Weinbotschafterin, die informativ und unterhaltsam Wissens-
wertes über die Rebe und den Wein erzählt. 
Auch in zwei Weingütern wird natürlich Halt gemacht - hier erfah-
ren die Teilnehmer alles rund um den Weinbau und den Weinge-
nuss. 
Den Abschluss der Weinreise bildet eine gemütliche Weinprobe in 
der „Weinkammer“.
Der Preis beinhaltet 7 Proben mit begleitenden Häppchen ( je 2 
Proben in den beiden Weingütern und 3 Proben in der Ortsvino-
thek).

Termin: 17.05.19
Uhrzeit: 17 Uhr
Dauer: 3,5 Stunden
Treffpunkt: Ortsvinothek „Weinkammer“,

Marktstraße 8, Maikammer
Preis: € 26,00 pro Person
Anmeldung erforderlich im Büro für Tourismus Maikammer, T. 
06321-952768 oder maikammer@maikammer-erlebnisland.de
Anmeldeschluss: Vortag bis 12 Uhr
Text: SÜW Maikammer

 
 

Bunkerführung 
 

Führung durch den NATO Bunker aus 
der Zeit des Kalten Krieges 

 

 

Samstag, 11. Mai, 17:00 Uhr 
 

Voranmeldung wg. begrenzter Teilnehmerzahl 
Tourist-Info St. Martin, Kellereistr. 1 

 

Kosten: 5 € p. P. (mit Gästekarte St. Martin 4 €) 

Datenschutz geht uns alle an...
Die DSGVO unterscheidet nicht zwischen öffentlich 
und nichtöffentlich. Somit gelten grundsätzlich sämt-
liche Vorschriften der DSGVO auch für Vereine.

blog.wittich.de
Diskutieren Sie mit uns über dieses Thema!
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„Zwischen Dämmerung und Traum“ 
 

 

Eine Dorfführung der besonderen Art: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Zur Dämmerstunde führt Sie Catharina von Cronberg, Ahnfrau der Ritter von 
Dalberg, durch St. Martins romantische Winkel und Gassen. In ihrem historischen 
Gewand eröffnet sie ihren Gästen eine erlebnisreiche Begegnung mit der 
Geschichte des Dorfes. 

 
Mittwoch, 15. Mai um 17:00 Uhr 

 
 

Treffpunkt und Anmeldung: 
 

Tourist-Info St. Martin, Kellereistr. 1, Tel. 06323-5300 
 

Preis p.P.: 6 €, mit Gästekarte St. Martin 5 € 
 

 

 
Grünes Paradies – Kräuter, Käse & Wein 

 
Samstag, 18. Mai,  11.00 Uhr 

 

Gehen Sie mit auf Entdeckungsreise in St. Martin 
 

Die Wein- und Kulturbotschafterin Martina Kolbenschlag  führt sie durch 
das charmante Weindorf und spannt einen Bogen zwischen jungen, 
frischen Kräutern und facetten-reichen  Käsen – natürlich mit dazu 

ausgesuchten Weinen. 
 

 

 
 

 
Verkosten Sie hochwertigen Kräuterkäse in verschiedenen Facetten mit  
begleitenden Weinen während Sie Station in zwei Weingütern machen.  

 
Kostenbeitrag: 26 €/Person. 

 
Nur mit Voranmeldung:  

Tourist-Info St. Martin, Tel. 06323-5300 oder tourismus@sankt-martin.de 

 ◗ Literarische Genusswanderung  
mit Manuel Andrack

Der Tourismusverein St. Martin lädt am 18. Mai zur Pub-
likumswanderung mit Wanderprofi und Autor Manuel 
Andrack ein.
Manuel Andrack ist den meisten wahrscheinlich bekannt als 
Redakteur und Co-Moderator der „Harald Schmidt Show“, 
vielen TV Auftritten und Texten zum Thema Wandern in den 
einschlägigen Magazinen wie GEO, Merian oder dem Wander-
magazin.
Am Samstag, 18. Mai lädt der Tourismusverein St. Martin zu 
einer literarischen Genusswanderung mit anschließender 
Lesung ein. Die geführte Wanderung mit Manuel Andrack 
beginnt um 13 Uhr und führt zuerst in den Pfälzerwald und 
anschließend durch die Weinberge rund um den Ort. Die Tour 
hat eine Länge von 5,5 - 7 km und es sind ca. 200 Höhenme-
ter zu überwinden. Währenddessen hat jeder Mitwanderer 
Gelegenheit zum ungezwungenen Gespräch mit dem Wan-
derprofi.
An einigen Weingenuss-Stationen am Weg können St. Marti-
ner Weine von verschiedenen örtlichen Weingütern probiert 
werden.
Den Abschluss des Tages bildet um 17 Uhr eine Lesung mit 
Manuel Andrack in der Kulturscheune der Alten Kellerei St. 
Martin. Auch Nicht-Wanderer können zur Lesung dazukom-
men. Andrack liest aus seinen Büchern “Gesammelte Wan-
derabenteuer” und “Schritt für Schritt“ -Wanderungen durch 
die Weltgeschichte”. Seine Lesung ist eine Liebeserklärung an 
die Natur und eine Hommage an den Wandersport.

Voranmeldung unter:
Tourist-Info St. Martin, Kellereistr. 1, 67487 St. Martin 15 € p.P. 
(inkl. geführte Wanderung, Weingenuss-Stationen, Lesung)
Beginn Wanderung: 13:00 Uhr
Beginn Lesung: 17:00 Uhr
Treffpunkt: 
Tourist-Info Tel. 06323-5300 Mail tourismus@sankt-martin.de
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Veranstaltungskalender

Kirrweiler
10.05.2019 Seniorenfrühstück, Ortsgemeinde
11.05.2019 Kammerkonzert, Kirrweiler Kammerkonzerte
14.05.2019 Wanderung am Tag des Wanderns, 

Ortsgemeinde
15.05.2019 Seniorennachmittag, kath. Kirchengemeinde

Maikammer
11.05.2019 Bunter Abend - 50erJahre, 

prot. Kirchengemeinde
12.05.2019 Konfirmation II, prot. Kirchengemeinde
St. Martin
11.05.2019 Frühlingskonzert, KAB
15.05.2019 Seniorenwanderung, PWV
weitere Termine unter www.sankt-martin.de/home

Nichtamtlicher Teil
maikammer

AKTUELLES aus der Verbandsgemeinde

Zeltlager-Pfalz 2019
Seit mehr als 50 Jahren veranstalten wir das Zeltlager für die Kinder unserer 

Verbandsgemeinde und aus der ganzen Pfalz. Wie Sie sich denken können, funktioniert 

das nur durch viele Helfer und ehrenamtliches Engagement.

Besonders beim Auf- und Abbau sind wir auf viele Helfer angewiesen. 

Wenn Sie Lust haben uns tatkräftig zu unterstützen oder sich einfach mal informieren 

wollen, melden Sie sich doch einfach unter 0151-56344324 oder schreiben Sie uns eine 

Mail an kontakt@zeltlager-pfalz.de.

Folgende Termine und Aktivitäten stehen an:

Beladen der LKW Mittwoch und Donnerstag, 10./11. Juli jeweils ab 18.00 Uhr Lager, Kirrweiler, Am Bahnhof (erste Rampe

links)

Abfahrt Aufbau Freitag, 12. Juli um 05.30 Uhr an der Alsterweilerer Kapelle bzw. 05.35 Uhr Rathaus Maikammer

Rückkehr nach Maikammer Samstag, 13. Juli ca. 14.00 Uhr

Abfahrt Abbau Samstag, 10. August um 05.30 Uhr an der Alsterweilerer Kapelle bzw. 05.35 Uhr Rathaus Maikammer

Rückkehr nach Maikammer Samstag, 10. August ca. 20.00 Uhr

Entladen der LKW Sonntag, 11. August ab 10.00 Uhr Lager,

Kirrweiler, Am Bahnhof 

Auf unsere Homepage www.zeltlager-pfalz.de erhalten Sie weitere Informationen.

Veröffentlichen Sie Ihre Vereinsnachrichten und Ankündigungen in diesem 
Nachrichtenblatt.

1.   meinwittich.de 
(noch keine Zugangsdaten? Dann registrieren Sie sich, dies kann einige Tage dauern.)

2.  „Artikel für Zeitung schreiben“ auswählen
3.  Oben rechts auf „Artikel schreiben“ gehen
4.   Erscheinungstermin auswählen und Artikel schreiben
5.  Artikel versenden
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Osterferienprogramm der Verbandsgemeinde

Am diesjährigen Osterferienprogramm nahmen 48 Kinder im Alter zwischen 7 und 12 Jahren aus den 
drei Ortsgemeinden teil.
Es fanden verschiedene Fahrten mit dem Reisebus statt.
Am ersten Tag stand ein Ausflug in den Herzogenriedpark auf dem Programm. Das Wetter war schön, 
die Kinder waren besonders von dem riesiges Kletternetz begeistert, aber auch von dem Wollschwei-
nen auf dem dortigen Bauernhof, die Nachwuchs hatten.
Im Europabad in Karlsruhe wurden vor allem die verschiedenen Rutschen ausgiebig getestet, aber auch 
das Außenbecken und ein Strudel begeistert in Beschlag genommen.
Im Technoseum in Mannheim konnten die jüngeren Teilnehmer Papier schöpfen, die Älteren bekamen 
eine interessante Führung zum Thema Kraftübertragung. Im Anschluss blieb auch noch genügend Zeit 
um die vielen verschiedenen Mitmachangebote auszuprobieren.
Zum Abschluss wurde an der Grillhütte in Dudenhofen gegrillt. Leider war das Wetter kalt und reg-
nerisch und der dortige Abenteuerspielplatz konnte nur mit Einschränkungen genutzt werden. Aber 
durch einen spontanen Tanzwettbewerb hatten doch alle ihren Spaß.
Es waren schöne, ereignisreiche Tage und ich möchte mich an dieser Stelle auch bei den ehrenamtli-
chen Helfern bedanken, ohne die diese Veranstaltung nicht möglich wäre.
Text und Bilder: Verbandsgemeinde



Maikammer - 24 - Ausgabe 19/2019

Nach dem Ostergottesdienst gingen wir dann gemeinsam in St. 
Martin auf Osternestersuche. Es wurden ganz viele bunte und prall 
gefüllte Osternester gefunden. Alle Grundschüler haben sich sehr 
gefreut. Ein herzliches Dankeschön an unseren Förderverein, der 
den Osterhasen beim Befüllen und Verstecken der Osternester 
geholfen hat.
Strahlende Kinderaugen. Alle Osternester wurden gefunden.

Text und Bilder: Nadja Lubotta

 ◗ Paul-Gillet-Realschule + FOS

Schülerinnen und Schüler der 9c zu Gast  
bei Samuel Koch
Den Name Samuel Koch dürfte so gut wie jeder Deutsche ken-
nen. Es handelt sich um den jungen Mann, der vor 8 Jahren 
bei der Sendung „Wetten dass“ verunglückt und seitdem quer-
schnittsgelähmt ist. Obwohl er seitdem auf den Rollstuhl ange-
wiesen ist, hat er seine Schauspieler-Ausbildung abgeschlossen, 
schreibt Bücher und reist viel, um Menschen seine zunächst 
schreckliche, dann aber motivierende Lebensgeschichte näher 
zu bringen.
Frau Wallner hat Samuel Koch am 8. April bei einer seiner Lesun-
gen zusammen mit 16 Schülern und Eltern aus ihrer Klasse 9c in 
der Zentralbibliothek Mannheim besucht. Die Lesung, so Frau 
Wallner, war für die Schülerinnen und Schüler sehr beeindru-
ckend. 
Die Gruppe hat einen redegewandten humorvollen Menschen 
kennen gelernt, der sehr ungewöhnlich und stark mit den 
Widrigkeiten seines Lebens umgeht. Seine Begeisterung und 
gute Laune ist auf das Publikum übergesprungen und sowohl 
Jugendliche als auch die Eltern haben viel Positives aus dem 
Abend mitgenommen.
Text: Claudia Gutting

Naturforscher der Klassen 5 und 6 bauen  
„Wildbienenhotels“

Im Grünen Klassenzimmer am Schulstandort Weinstraße kann 
man sie bewundern: die „Wildbienenhotels“ der Naturforscher 
AG, Klassen 5 und 6, unter Leitung von Frau Göttel-Neumayer. 
Sie dienen der Eiablage und Brut. Je nach Art sind in einem Röhr-
chen mehrere Brutzellen hintereinander angeordnet. Wenn die 
Röhre voll ist, wird sie mit Lehm verschlossen. 
Die Brut entwickelt sich dann und schlüpft im Falle der roten 
Mauerbiene im nächsten Frühjahr aus Dosen und Pappröhren. 
Die AG hat sich im Rahmen dieses Themas ganz besonders mit 
Nachhaltigkeit und Naturschutz beschäftigt.

schulnachrichten

 ◗ Grundschule St. Martin

Aktionen an der Grundschule St. Martin
Ausflug ins Dynamikum
m Donnerstag, 11.04.19 unternahmen die Grundschüler der 
Grundschule St. Martin einen Ausflug in das Dynamikum in Pirma-
sens. Dort gab es viel zu entdecken und die Kinder probierten neu-
gierig alles aus. Dieser ereignisreiche Tag hat allen viel Spaß und 
Freude bereitet. An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an unse-
ren Förderverein, der die Buskosten übernommen hat.

Ostergottesdienst
Am Donnerstag, 18.04.19 fand ein Ostergottesdienst für die 
Grundschüler in der katholischen Kirche statt. Vielen Dank an Herrn 
Aperdannier, der diesen mit seiner Religionsgruppe vorbereitet 
und durchgeführt hat.
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Text und Bilder Claudia Gutting

AKTUELLES aus der Ortsgemeinde Kirrweiler

 ◗ Heimat- und Kulturverein Kirrweiler
Siehe Seite 26

 ◗ Tennisclub Kirrweiler

Sieben Siege aus neun Spielen
Erfolgreicher Start in die Medenrunde für die Mannschaften des 
Tennisclubs Kirrweiler: Fünf von sieben Herren- und die beiden 
Frauenteams sowie die erste von vier Jugendmannschaften sind in 
die Saison gestartet. In neun Spielen gab es sieben Siege. Beson-
ders bemerkenswert: Die Herren 30 und Herren 40, die in den Ver-
bandsligen als jeweils höchster rheinland-pfälzischer Spielklasse an 
den Start gehen, sind noch unbesiegt.
Die Herren 40 haben schon zwei Spiele absolviert und führen die 
Tabelle an. Zum Saisonauftakt am Maifeiertag gab es ein 16:5 im 
Derby gegen die Spielgemeinschaft Offenbach/Zeiskam. Marius 
Spallek, Patrick Woidy, Christoph Berzel, Ingo Hammann und Mar-
tin Utech gewannen ihre Einzel, dazu kamen die siegreichen Dop-
pel Oliver Wedel/Spallek und Woidy/Utech. Am Samstag ließ dieses 
Team gegen den TC Trier in gleicher Aufstellung ein 17:4 folgen. 
Spallek, Berzel, Hammann und Utech siegten im Einzel, außerdem 
wurden alle drei Doppel gewonnen.
Die neuformierten Herren 30 starteten mit einem 15:6-Auswärts-
erfolg in Dudenhofen, wo die in diese Klasse aufgestiegene Spiel-
gemeinschaft Dudenhofen/Speyer in den Einzeln ein 6:6 hielt. Für 
Kirrweiler punkteten Spitzenspieler Björn Henkel, Marco Groß und 
Jan Hoffmann. In den Doppeln bewies der TCK dann seine volle 
Stärke: Henkel/Felix Graf, Christian Plöhn/Hoffmann und Bach-
mann/Florian Freytag machten jeweils mit Siegen alles klar. Sehr 
stark auch der Start der ersten Kirrweilerer Herrenmannschaft in 

der topbesetzten Pfalzliga: Auch sie behielt nach einem 6:6 in den 
Einzeln (Punkte: Moritz Kirsch, Benjamin Graf, Tobias Kerker) die 
Nerven. Doppel-Siege von Kirsch/Graf und Kerker/Felix Hoffmann 
sicherten den 12:9-Heimerfolg.
Weitere TCK-Spiele: Herren II gegen Enkenbach 9:5 (Punkte: Jens 
Mayer, Simon Kissel, Tom Berg, Doppel Kissel/Berg); Herren 40 
II gegen Freimersheim 2:12 (Punkt: Patrick Heß); Damen I gegen 
Speyer 8:13 (Punkte: Jessica Rihm, Doppel Rihm/Sarah Schmid-
bauer, Miriam Schulze/Monique Meckel); Damen 40 gegen Alt-
rip 19:2 (Punkte: Angelika Platz, Uschi Hartard, Rosa Kiefer, Karin 
Schneider, Anette Falke, Doppel Platz/Falke, Hartard/Martina Bald-
auf, Kiefer/Iris Schanz). gegen Kandel 12:2 (Punkte: Peter Berg, Felix 
Schwaab, Julian Hatt, Doppel Berg/Julius Kiefer, Schwaab/Kimi 
Weiss).

Die nächsten Heimspiele auf der Anlage im Unterried (Bild) folgen 
am Samstag, 11. Mai: um 9 Uhr mit den Jungen U 18, danach ab 
13.30 Uhr mit den Herren 50 und den Herren 40 II, am Sonntag, 12. 
Mai, 10 Uhr, mit den Damen und den Herren II.
Text und Bild: Patrick Seiler

Überzeugender Derbysieg zum Auftakt der  
Meisterschaftsrunde

Faire Kontrahenten, gute Freunde - Ingo Hammann (TCK) und Rü-
diger Benz (TCO) kurz nach dem Matchball Foto: Peter Baumann

Bei wunderschönem Wetter trafen die Herren 40 Mannschaften 
des TC Kirrweiler und der SG Offenbach/Zeiskam am ersten Spiel-
tag in der höchsten rheinland-pfälzischen Spielklasse aufeinander. 
Aufgrund der wetterbedingt schwierigen Vorbereitung wussten 
die Jungs um Mannschaftsführer Gunter Kraft und Teamchef Ingo 
Hammann nicht, was der Saisonstart gegen den spielstarken Auf-
steiger aus Offenbach mit sich bringen würde.

Fortsetzung siehe Seite 27
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Kultur im Garten - ein vielseitiges Kulturprogramm im Pfarrgarten Kirrweiler
Im Pfarrgarten Kirrweiler bieten wir - das Edelhoftheater - Ihnen dieses Jahr eine ganz besonderes 
Programm „Kultur im Garten“:

Unsere Veranstaltungen in der Übersicht:
- Samstag, den 18.05.2019, 
Einlass: 19:30 Uhr, Beginn: 20:00 Uhr -
Der Mond ist eine Frau - eine Lesung mit Kerstin 
Bachtler - Bodo Redner und dem erwachsen gewor-
denen Kinderchor
„Wir Waren Weinkehlchen“
Eintritt 12,00 €
- Samstag, den 25.05.2019, Beginn 18:30 Uhr -
Freilichtgottesdienst mit den Spiritual Singers Mai-
kammer
- Kinder- und Jugendtheater - Ab in den Wald! -
Premiere 30.05.2019 - 15:00 Uhr
01.+ 08. Juni - 15:00 Uhr
02.+ 09. Juni - 14:00 Uhr - 
Einlass 45 Minuten vor Beginn
Eintritt 8,00 € ab 16 Jahren, 6 € Kinder
- Erwachsenentheater - Der Freischütz! -
Premiere 31.05.2019, 1. + 2. Juni, 7./8.+9.Juni
Beginn: Freitag + Samstag 20:00 Uhr, 
Sonntag 19:00 Uhr
Einlass 45 Minuten vor Beginn

Eintritt: Erwachsene 12,00 € und Jugendliche bis 16 
Jahre 8,00 €
- Sonntag, den 16.06.2019, 
Benefiz-Kultur-Brunch -
für Mund, Augen und Ohren
Kulinarische Köstlichkeiten mit Kulturprogramm 
und Livemusik
Einlass 9:45 Uhr, Beginn 10:00 Uhr
Preis: 28,00 € / 14 € (Kinder / Jugendliche bis 14 
Jahre)
Kalte und warme Buffets, Kaffee + 1 Glas Secco zur 
Begrüßung
Über unseren Kartenvorverkauf erhalten Sie für 
unsere Veranstaltungen Karten unter www.edelhof-
theater.de
oder in der Beauty-Lounge Kirrweiler, Soderweg 7, 
Tel: 06321 / 57 900 67
Mo.-Do.: 9:00 bis 12:00 Uhr + 15:00 bis 19:00 Uhr
Fr.: 9:00 bis 14:00 Uhr

Wir freuen uns über Ihren Besuch!
Ihr Edelhoftheater

Heimat- und Kulturverein Kirrweiler
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AKTUELLES aus der Ortsgemeinde Maikammer

 ◗ Pfälzerwald-Verein Maikammer

Wanderung am Sonntag, den 12. Mai 2019:
In der Mitte des Pfälzerwaldes

Zu unserer nächsten Wanderung am 
Sonntag, den 12. Mai 2019 laden wir 
unsere Mitglieder herzlich ein.
Wir treffen uns um 9:30 am Parkplatz 

Wasgau-Markt in Maikammer. Bildung von PKW - Fahrgemein-
schaften nach Speyerbrunn.
Von Speyerbrunn aus wandern wir ein Stück auf dem „Saar-
Rhein-Main-Weg“ nach Johanniskreuz bis zum „Haus der Nach-
haltigkeit“. 
Dort machen wir eine größere Pause, in der wir das Haus und die 
Ausstellungen besichtigen können.
Es ist auch Zeit, um eine Stärkung aus dem Rucksack oder Kaffee 
und Kuchen, bzw eine Erfrischung zu sich zu nehmen.
Der Rückweg geht über Erlenbach nach Speyerbrunn.
Abschluss ist im Waldschlösschen in Speyerbrunn.
Die Wanderstrecke beträgt ca. 10,5 km, zum größten Teil auf Pfa-
den und Waldwegen, die reine Wanderzeit ist drei bis dreiein-
halb Stunden.
Der Wanderführer Peter Kuhn freut sich auf bekannte und neue 
Gesichter. Info-Tel.: (06321) 91 85 70. Gäste und Freunde sind wie 
immer herzlich willkommen.
Infos wie immer auch auf www.pwv-maikammer.de/aktuelles.
Text: Robert Straßner

Im Gegensatz zum Fußball kam es in diesem Derby zu einem „Duell 
unter Freunden“, da sich viele Spieler schon jahrelang kennen, 
schätzen und im Winter sogar gemeinsam trainieren. Somit war der 
Druck auf den leicht favorisierten TCK groß, da man die „Vormacht-
stellung“ in der Pfalz verteidigen wollte. Marius Spallek brachte den 
TCK nach einer bärenstarken Vorstellung gegen Jochen Wettstein 
und einem deutlichen 6:0 und 6:3 Sieg in Führung. Der extra aus 
Frankreich angereiste Christoph Berzel besiegte den gut spielen-
den Mannschaftsführer der Gäste, Sacha Weidlich, ebenfalls in zwei 
Sätzen (6:2 6:1). Martin Utech, der sich seit längerem in bestechen-
der Form befindet, konnte diese auch in seinem Einzel abrufen und 
gewann mit 6:1 und 6:4. Dass es für Oliver Wedel auf der Mann-
schaftsposition Eins gegen den mehrmaligen Deutschen Mann-
schaftsmeister Markus Barth sehr schwer werden würde, war zu 
erwarten.Trotz guter Gegenwehr verbuchte Offenbach seinen ers-
ten Sieg. Teamchef Ingo Hammann konnte die Anfangsnervosität 
im Verlauf des Spiels gegen seinen Freund Rüdiger Benz ablegen 
und siegte mit 6:3 und 6:1. Sportwart Patrick Woidy war es vorbe-
halten das spannendste Einzel des Tages zu gewinnen, nachdem 
er Thomas Wagner mit 6:4 und 7:5 niederkämpfte und den TCK 
deutlich in Führung brachte. In Anbetracht der klaren Führung ver-
zichtete der frisch gebackene Papa Timo Brieskorn genauso wie der 
angeschlagene Gunter Kraft auf einen Einsatz im Doppel und beide 
beschränkten sich an diesem Spieltag auf das wichtige Coaching.
Erfreulicherweise sorgte die Paarung Wedel/Spallek äußerst souve-
rän für den vorzeitigen Gesamtsieg (6:2 und 6:2). Einen abschlie-
ßenden spektakulären Comeback-Sieg feierten Patrick Woidy und 
Martin Utech, die im Champios-Tie-Break nach einem 3:8 Rückstand 
noch 10:8 gewinnen konnten. Die aus beiden Lagern sehr zahlreich 
erschienenen Zuschauer, bei denen wir uns für die vorbildliche und 
faire Unterstützung bedanken möchten, applaudierten beiden 
Mannschaften für die gezeigten Leistungen.
Mit diesem 16:5 Heimsieg setzte sich die TCK“-Jungs“ vorläufig an 
die Tabellenspitze der Verbandsliga und feierten gemeinsam mit 
den „Derby-Freunden“ aus Offenbach/Zeiskam (mit teilweise spek-
takulären Gesangs- und Tanzeinlagen und dem berühmten Helmut 
Platz-Spießbraten) einen gelungenen Saisonstart.
Text und Bild: TC Kirrweiler

 ◗ Turnverein 1896 Kirrweilerr

Abteilung Turnen
Sportabzeichenabnahme 2019 - Es geht los
Die bevorstehende Sportabzeichensaison 2019 stellt 
uns vor besondere Herausforderungen. Aufgrund von 
Bauarbeiten auf dem Sportplatz Maikammer kann die-
ser nicht genutzt werden. Wir dürfen freundlicherweise 

auf das Weinstraßenstadion in Edenkoben ausweichen. Da auch 
dort ab den Sommerferien Renovierungsmaßnahmen stattfinden, 
möchten wir alle Sportler bitten die folgenden Termine im ersten 
Halbjahr wahrzunehmen:
12. Mai 2019
26. Mai 2019
09. Juni 2019
15. Juni 2019 Radfahren (Friedhof KW)
30. Juni 2019
Treffpunkt zum Training und zur Abnahme des Sportabzeichens ist 
jeweils um 10 Uhr im Weinstraßenstadion Edenkoben (Zugang 
über Parkplatz Gymnasium). Wir freuen uns auf viele altbekannte 
und neue Gesichter, die sich den Herausforderungen stellen.
Bei Fragen zur Abnahme des Sportabzeichens steht Tanja Simon 
(06321-8788804) gerne zur Verfügung.
Die Übungsleiterinnen des TVK - Abteilung Turnen und Fitness
Text: Tanja Simon
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zimmer wachsen. Als Nachtisch gab es dann wieder die leckeren 
Schoko-Bananen.
Die Stockbrotstecken eigneten sich dann hervorragend um Fackeln 
zu bauen, die bestimmt beim nächsten Gartenfest brennen dürfen. 
Außerdem gab es für die Kids ausreichend Gelegenheit zum Toben, 
Bauen, Rennen und Entdecken.
Am Ende des Tages gab es viele glückliche und erschöpfte Gesich-
ter. Wir sagen an dieser Stelle allen Helfern „DANKE!“ für die Unter-
stützung. Alle freuen sich schon auf den 11. Oktober 2019. Dann 
findet der beliebte Pilzerlebnistag statt.
Infos unter: www.pwv-maikammer.de
Text: Robert Erasmy

 ◗ Vortrag zur insektenfreundlichen Garten-
gestaltung in der Steinmühle Maikammer

„Wege zum pflegeleichten Garten -  
welche Möglichkeiten gibt es?“
Manchmal ist man mit dem neuen Haus, dem Beruf und der Fami-
lie so eingespannt, dass man sich im Garten zwar entspannen 
aber nicht darin arbeiten will. Während des Urlaubs ergibt sich ein 
„Gießproblem“ oder die Gartenarbeit fällt wegen gesundheitlicher 
Probleme oder des Alters schwerer. Als Lösung wird dann oft ein 
„Schottergarten“ angelegt. Doch der macht dann mehr Arbeit als 
gedacht. Zudem wirkt er sich sehr negativ auf das Kleinklima im 
eigenen häuslichen Umfeld aus: Im Sommer heizen sich die Steine 
massiv auf. Auch gibt es hier keinen Lebensraum für Tier- und 
Pflanzenwelt. Doch es gibt viele verschiedene andere Ansätze und 
Alternativen, um seinen Garten pflegeleichter zu machen. Aus dem 
ganzen Strauß der Möglichkeiten kann man sich eine für die indivi-
duelle Situation passende Lösung zusammenstellen.
Mittwoch, 15.05.2019 um 17.30 Uhr
Begegnungsstätte An der Steinmühle 12, Maikammer
Der Vortrag ist kostenlos.
Referentin Eva Morgenstern
Gartenakademie Rheinland-Pfalz
Text: Jutta Herrmann

Erfolgreicher Walderlebnistag des Pfälzerwaldvereins 
Maikammer-Alsterweiler
Am 30. April fand der bereits 6. Walderlebnistag des Pfälzerwald-
vereins Maikammer-Alsterweiler unter der bewährten Leitung von 
Naturpädagogin Viola Kirschke-Deck statt.
Rund 20 Kinder zwischen 6 und 10 Jahren aus Maikammer und 
Kirrweiler haben sich angemeldet. Alle hatten wieder viel Spaß im 
Wald.
Der Tag begann mit erwärmenden Spielen und einem kleinen zwei-
ten Frühstück. Danach ging es zum Waldklassenzimmer; wo die 
Kinder selbst überlegen mussten, wie ein Feuer gemacht wird, aber 
auch nützliche Infos von den Begleitern Paula Hinzen und Harald 
Brähler erhielten.

Im Anschluss hatten die Kinder die Gelegenheit selbst ein kleines 
Feuer auf einem Rindenstück zu entfachen. Das war gar nicht so 
einfach, denn zum Entzünden gab es nur fünf Streichhölzer. Wichtig 
war natürlich auch das Kontrollieren des Feuers und das gründliche 
Löschen im Anschluss.
Parallel wurde das Mittagessen bereitet. Neben leckeren Brat-
würsten, gab es Stockbrot, Gemüsesuppe aus der Glut und einen 
würzigen Kräuterquark. Hierfür zog eine kleine Gruppe los um die 
Kräuter zu suchen, die schon recht vielfältig rund ums Klassen-

Gelungene Premiere für ´sFeschd – 100% Maikammer

Was andere können, können wir schon lange, dachten sich die drei Maikammerer Vereine, Landjugend Maikammer, Jugendtreff 
Maikammer e.V. und Förderverein Zeltlager Pfalz e.V.. 

Am Samstag 04.05. und Sonntag 05.05. richteten sie das ´sFeschd als Fortsetzung des Festival der Ortsgemeinde aus.  
Wurde das Festival noch auf dem Marktplatz gefeiert, verlagerten die Organisatoren die Neuauflage auf das „Festival-Gelände“ neben 
dem Frantzplatz. Im Nachhinein eine sehr gute Entscheidung. Durch die Anordnung der Bühne, Ausschank und Essensausgabe wurde ein 
Fest(ival)gelände geschaffen, auf dem sich die Besucher sichtlich wohl fühlten.

Nach Schneeregen beim Aufbau am Samstagvormittag klarte der Himmel rechtzeitig zum Soundcheck der Bombshells auf und sogar die 
Sonne zeigte sich ein wenig. Trotz der sehr niedrigen Temperaturen war dann die Fläche vor der Bühne beim Auftritt der Bombshells
komplett gefüllt und kein Durchkommen mehr.
Kein Wunder, war es doch das erste Open Air der Bombshells dieses Jahr und das bei freiem Eintritt.  

Am Sonntag verwandelte sich dann das OpenAir-Gelände vom Vorabend zum Festgelände für Groß und Klein. Begonnen wurde mit 
Weißwurstfrühstück, musikalisch begleitet von Voice2Voice die einen hervorragenden ersten offiziellen Auftritt in Maikammer absolvierten. 
Danach ein fließender Übergang zu Magic Chris, der die Kleinen (und auch manchen Großen) mit Zauberei und Luftballonmodellage 
beeindruckte. Im Anschluss wurde die Hüpfburg belagert, die neben der Bühne aufgebaut war. 

Natürlich kann ein solches Fest nur funktionieren, wenn im Hintergrund viele ehrenamtliche Helfer tätig sind. Wir bedanken uns deshalb 
ganz besonders bei allen, die trotz des sehr kalten Wetters ihren Dienst beim Auf- und Abbau, bei der Essens-, Weißwurst-, Getränke-
oder Kaffee- und Kuchenausgabe geleistet haben. 

Vielen Dank auch an die zahlreichen Sponsoren, ohne die der Auftritt der Bombshells, von Voice2Voice und dem Zauberer bei komplett 
kostenlosem Eintritt nicht möglich gewesen wäre.
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Die Pirminlerchen begrüß-
ten mit ihrem Chorleiter Theo 
Dussel den Wonnemonat mit 
der „Vogelhochzeit“ und „Grüß 
Gott du schöner Maien“. Nach 
einem Mundarteinlage von 
Hermann J. Settelmeyer wurde 
ein Musikrätsel gespielt und 
verschiedene Tanzvarianten 
dargestellt, die dann erraten 
werden mussten. Auf „Der Win-
ter ist vergangen“ und „Der Mai 
ist gekommen“ folgte die Mai-
bowle und ein Maigedicht von 
Joseph von Eichendorff. Allen 

hat es große Freude bereitet, den Maibaum im Garten zu schmü-
cken. Den Helfern und Gestaltern ein großes Dankeschön.

Text und Bilder: Jutta Herrmann

 ◗ Gemeinsame Sitzung der GBE-Edenkoben und des OV Edenkoben-Maikammer  
Bündnis90/Die Grünen
Der Ortsverein Edenkoben - Maikammer von Bündnis 90/ Die 
Grünen und die Grüne Bürgerliste Edenkoben treffen sich am 
Montag, den 13. Mai um 19:00 Uhr zum Grünen Stammtisch 
und danach um 20:00 Uhr zur gemeinsamen Sitzung. 

Treffpunkt ist das Restaurant Ziegelhütte (Luitpoldstr. 75) in Eden-
koben. Es sollen aktuelle Themen aus Stadtrat und Verbandsge-
meinderat besprochen werden.
Interessierte Bürger sind hierzu herzlich eingeladen.
Text: Hans-Peter Klein

 ◗ Maibaumschmücken und Maifest im St. Pirmin

AKTUELLES aus der Ortsgemeinde Sankt Martin

KAB St. Martin lädt herzlich  
zum  

diesjährigen Frühlingskonzert ein
Die KAB Blaskapelle und Singgruppe lädt ganz 
herzlich die gesamte Bevölkerung und alle Gäste zu 
ihrem jährlichen Frühlingskonzert ins Pfarrzentrum 
in St. Martin ein. Das Frühlingskonzert findet am 
Samstag, 11. Mai 2019 um 19:30 Uhr statt.
Der Eintritt ist frei. Jedoch wären wir über eine groß-
zügige Spende sehr dankbar. Freuen dürfen Sie sich 
auf wunderschöne Konzertmelodien. Thematisch 
bewegen wir uns durch zahlreiche Länder Europas. 
Daneben wird aber auch die klassische Blasmusik 
nicht zu kurz kommen. Bewundern dürfen Sie letzt-
malig unsere Blaskapelle unter unserem Dirigent 
Christoph Krzeslack, der neue Wege einschlagen 
möchte. Dabei wird bei seinem letzten Konzert 
natürlich auch sein Saxophonkönnen zu sehen und 
hören sein. Außerdem führt die Singgruppe mit 
ihrer Dirigentin Miriam Schackert wunderschöne 
Chorlieder auf.
Wir würden uns über Ihr Kommen, Ihre Unterstüt-
zung und über Ihr Zuhören sehr freuen.
Erleben Sie mit uns einen unvergesslichen Abend 
und frohe Stunden mit Musik und Gesang!
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Du bist zwischen 9 und 16 Jahren alt und hast in den Sommerferien noch nichts vor? 
Wie wär`s dann mit Nachtwanderungen, Abenteuern, Geschichten am Lagerfeuer, neuen
Freunden und einer tollen Gemeinschaft? 
 
Das alles und natürlich noch viel mehr kannst du im Zeltlager 2019 der KjG-St.Martin 
erleben. 

Wann: 03. Juli – 12. Juli 2019  
Wo: Mitterfels 
Wer: Alle Kinder und Jugendlichen zwischen 9 und 16 Jahren 

Weitere Infos zum Zeltlager sowie das Anmeldeformular findest du auf unserer Website 
www.kjg-stmartin.de; oder einfach den QR-Code scannen. 

Wir freuen uns auf deine Anmeldung! 

KjG-Zeltlager 2019 

 ◗ Seniorenwanderung zum Hilschweiher 
und Monatswanderung zum Rehberg

Seniorenwanderung am  
Mittwoch, den 15. Mai 2019,  
um 13:30 Uhr.

Treffpunkt: Parkplatz Rosengarten in der Villastraße Edenkoben 
(beim Tennisplatz)
Die Wanderung führt uns zum Hilschweiher. Eingekehrt wird in der 
Siegfriedschmiede. Gäste sind herzlich willkommen
Wanderführer: Adolf Wilhelm

Monatswanderung am Sonntag, den 19. Mai 2019

Treffpunkt: Feuerwehrhaus St. Martin Um: 10:00 Uhr.
Fahrt mit dem PKW nach Annweiler - Trifelsstr. (zweitletzter Park-
platz vor dem Trifels) - Parken - Wanderweg bis Burg Neukastel- 
Besichtigung der Burgruine mit kleinen Erläuterungen - Aufstieg 
zur Plattform mit herrlichem Rundblick über die Rheinebene - Rück-
wanderung zum Parkplatz - Fahrt mit dem PKW zum Parkplatz Reh-
berg - Aufstieg zum Rehberg mit herrlichem Rundblick über den 
Wasgau - Abstieg zur Klettererhütte - Abschluss in der Hütte - ca. 
16.oo Uhr Rückfahrt. Für Verpflegung während der Wanderung 
-Selbstversorgung-
Wanderstrecke 8 km, 270 Höhenmeter
Gäste sind herzlich willkommen
Wanderführer: Armin Kiefer
Text und Bild: Klaus Hammer

Kirchliche Nachrichten

 ◗ Kath. Gottesdienste in  
St. Martin und Edenkoben
10. Mai: Hl. Messe: 18.30 Uhr - St. Martin
11. Mai: Vorabendmesse: 18.30 Uhr - St. Martin
12. Mai: Hl. Messe: 10.30 Uhr - Edenkoben;
Mai-Andacht: 18.00 Uhr - Edenkoben (gestaltet vom Senioren-
team)
14. Mai: Mai-Andacht: 18.30 Uhr - St. Martin
15. Mai: Hl. Messe: 18.30 Uhr - Edenkoben
16. Mai: Hl. Messe: 18.30 Uhr - Edenkoben
(anschl. „Barmherzigkeitsstunde“ mit Beichtgelegenheit)
Text: Martina Christmann

 ◗ Kath. Pfarrei Maikammer Maria,  
Mutter der Kirche

11.05. Samstag:
18.00 GF Vorabendmesse
18.00 VE Vorabendmesse als Festamt anlässlich des 50-jährigen 
Jubiläums der kfd, mitgestaltet von der kfd, KjG und vom Pro-
jektchor des Pfarr-Cäcilienvereins, anschließend Stehempfang im 
Pfarrzentrum

12.05. Sonntag:
09.00 FM Eucharistiefeier
10.30 KW Eucharistiefeier als Festamt anlässlich der Jubelkommu-
nion, mitgestaltet von den Kommunionkindern aus Kirrweiler
10.30 MK Eucharistiefeier
Abkürzung der einzelnen Gemeinden: AD= Altdorf,
BÖ= Böbingen, FM= Freimersheim, FB= Freisbach,
GO= Gommersheim, GF= Großfischlingen, KW= Kirrweiler,
KF= Kleinfischlingen, MK= Maikammer, VE= Venningen
Ausführliche Gottesdienstordnung siehe unter
www.pfarrei-maikammer.de
Text: Claudia Bauer

 ◗ Prot. Kirchengemeinde  
Maikammer

Gottesdienste
Sonntag, 12.05. 10.00 Uhr Konfirmation II
10.00 Uhr Kindergottesdienst
18.00 Uhr Gottesdienst in Diedesfeld
Text: Jochen Keinath

Werde Bürgerreporter: meinwittich.de
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Demnächst in ihrem Amts- unD mitteilungsblAtt!

Lesen * was  

Laune macht

Seien Sie gespannt… landblatt@wittich-foehren.de

Jetzt online buchen 
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf!
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Weitere Jobs:wittich.de/ jobboerse
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Reinigungskraft für Firma 
in Edenkoben 2 x wöchentlich gesucht.

Tel.: 0 63 23 / 9 89 97 00

Hier finden Sie ...  
Ihren neuen Job oder eine Perspektive. 
Im Stellenmarkt Ihres Mitteilungsblattes!



Maikammer - 33 - Ausgabe 19/2019

Suche Bauplatz, zahle über Marktpreis.
Neben Neubaugebiet, gerne auch große Grundstücke,
 Abrisshäuser, in zweiter Reihe oder Teil eines Gartens.

Telefon: 01 70 / 9 65 24 01

Wir suchen dringend für Arztehepaar Villa, 
oder Bauplatz bis 1,5 Mio. a. d. Weinstraße.
RIV Finanz W. Roth (0172) 87 87 833

Verkaufe 2 Weinberge in Venningen
Duttweiler Höhe, 2 mal 13,60 a

Angebote bitte per Telefon: 06323 / 6226

Ihre Anzeige in TOP-LAGE
in der Rubrik ImmoBIlIEn Welt.

ImmoBIlIEn Welt

Anzeigenannahme: 06502 9147-0



Maikammer - 34 - Ausgabe 19/2019

STEllEn Markt

 Diese und weitere Jobs: wittich.de/jobboerseAnzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ihre Anzeige online buchen: 
anzeigen.wittich.de

Sie können sich auch direkt an den Verlag wenden:
anzeigen@wittich-foehren.de

Telefon: 0 65 02 / 91 47-0

   

Besondere Tage besonders ehren.

Kommunions- und

Konfirmationsanzeigen.

Danke 
sagen!

KW
15 - 21*

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

&
ANZEIGENBERATUNG

GRAFIK-DESIGN
WERBEORGANISATION

ULLMER
BRÜGGEMANN

Unsere Ideen    für Ihren Erfolg ...

   
Jetzt buchen!

Spargelzeit
Kontaktieren Sie uns: 

Norbert Ullmer
0170 1842290

Alexander 
Brüggemann
0170 1862290

Tel. 06347 97208-0 | info@u-b-werbung.de
Spanierstraße 70 | 76879 Essingen in der Pfalz/SÜW

* nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Berater



Maikammer - 35 - Ausgabe 19/2019

GartenCenter Edesheim
Staatsstraße 66   67483 Edesheim   Tel. 06323 / 987611

www.gartencenter-edesheim.de

...alles im grünen

   Bereich

GCE
Sonntags von 10.30  - 12.30 Uhr geöffnet

         Zum  Muttertag am 12. Mai

Individuelle Sträuße, dekorative Arrangements, 
geschenkverpackte Pflanzen, schöne Accessoires

und vieles mehr
 

Mutte
rtag

 8.0
0 -1

2.30
 Uhr 

geöf
fnet

Ihr Kundendienst
für

Telefon: 06 21 / 55 70 45

Fahrkostenpauschale 5,- EUR
Ersatzteilannahme • www.elektrohaber.com

Waschmaschinen
Geschirrspüler

Trockner
Kühlgeräte
Elektroherde

Wir sind für Sie da...

Ihre Ansprechpartner vor Ort

&
ANZEIGENBERATUNG

GRAFIK-DESIGN
WERBEORGANISATION

ULLMER
BRÜGGEMANN

Unsere Ideen    für Ihren Erfolg ...

Tel.: 06347 97208-0 
info@u-b-werbung.de
Fax 06347 97208-10
Mobil: 0170-1842290 
(Herr Ullmer)
Mobil: 0170-1862290 
(Herr Brüggemann)
Spanierstraße 70
76879 Essingen in der Pfalz

Schwarzwäler-Sommer-Schnäppchen

vom 16.06.2019 bis 31.10.2019.
6 x Übernachtung mit Frühstücksbuffet

4 x Halbpension mit Menüwahl und
1x Schwarzwälder Spezialitäten-

Vesper mit Kirschwässerle
240,00 € pro Person

zuzüglich der Schwarzwälder Gästekarte
für kostenloses Bus und Bahn fahren.

Haben wir Sie neugierig gemacht?
Dann fordern Sie unseren Hausprospekt an:

Gasthof-Pension ALTE POST | Familie Rupp ***
Hauptstraße 56 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt
Tel.: 07443/8167 | pensionaltepost@t-online.de

www.alte-post-waldachtal.de

Einkaufen dort wo‘s wächst

Spargel mit Schälservice 

Grünspargel 
Äpfel und Apfelsaft

Unsere Öffnungszeiten:
 Montag - Freitag: 0 9:00 - 11:30 Uhr  und
  15:00 - 18:00 Uhr
 Samstag: 09:00 - 11:30 Uhr

Familie Vester, marienhof 
Wolfgasse 18 · 67377 Gommersheim 

Tel.: 06327/969595

 Herrliche  
Spargelzeit
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Lauf nicht fort…

KAUF IM ORT!


